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Von: Sigrid Roehrich <sigrid.roehrich@wasserverband-rsk.de>
An: "bauleitplanung@sankt-augustin.de" <bauleitplanung@sankt-augustin.de>
Datum: 03.05.2013 09:55
Betreff: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 
*Zentrum*

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Geltungsbereich von o.g. Bebauungsplan liegt außerhalb unseres Verbandsgebietes.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Sigrid Röhrich

Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis
Kaiser-Wilhelm Platz 1
53721 Siegburg

Telefon : 02241 / 958 17-18
Telefax : 02241 / 958 1729
sigrid.roehrich@wasserverband-rsk.de
info@wasserverband-rsk.de
www.wasserverband-rsk.de
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Von: <Stefan.Czymmeck@strassen.nrw.de>
An: <o.becker@sankt-augustin.de>
CC: <Markus.Theuerkauf@sankt-augustin.de>, <matthias.hennig@sankt-augustin.d...
Datum: 06.05.2013 09:37
Betreff: WG: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
107 *Zentrum*
Anlagen: Sankt Augustin B56 diverse Vorhaben Urbane Mitte

Sehr geehrter Herr Becker,

vielen Dank für diese Information und erneute Beteiligung des Landesbetriebes
Straßenbau NRW an dem Vorhaben "Zentrum" der Stadt Sankt Augustin.
In einem am 12.04.13 gemeinsam geführten Gespräch hatte die Stadt Sankt Augustin
gemeinsam mit dem Ing.-Büro gevas die Ergebnisse einer Verkehrlichen
Untersuchung vorgestellt. Diese VU behandelte die gesamte verkehrliche
Entwicklung / Situation zu allen städtebaulichen Entwicklungen, u. a. incl.
"Zentrum-Ost" und "Zentrum".
Das kurzgefasste Ergebnis für den LS habe ich in der anhängenden Mail erfasst.
Sollte sich zu dem Zustand vom 12.04.13 gegenüber heute keine Veränderung
ergeben haben, hat der LS keinerlei Bedenken gegen das Vorhaben der Stadt Sankt
Augustin.

Zur Beantwortung von Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
I. A.
Stefan Czymmeck
............................................................ 

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Henkes, Monika 
Gesendet: Freitag, 3. Mai 2013 11:01
An: Czymmeck, Stefan
Betreff: WG: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr. 107 *Zentrum*

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: o.becker@sankt-augustin.de [mailto:o.becker@sankt-augustin.de]
Gesendet: Freitag, 3. Mai 2013 08:55
Cc: Markus Theuerkauf
Betreff: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
107 *Zentrum*

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 17.04.2013
beschlossen, zum überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
107 *Zentrum* einschließlich der textlichen Festsetzungen, des Vorhaben- und
Erschließungsplans, der Begründung, des Umweltberichts und der relevanten
Gutachten gemäß * 4a Baugesetzbuch
(BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung die Stellungnahmen der Behörden sowie
Träger öffentlicher Belange erneut einzuholen.

Der Geltungsbereich gliedert sich in zwei Teilflächen. Die nördliche Teilfläche
umfasst den Bereich zwischen Rathausallee, Südstraße, Bonner Straße/ B 56
einschließlich der Stadtbahnhaltestelle Markt und Marktplatz. Die südliche
Teilfläche umfasst den Bereich zwischen Busbahnhof, Bonner Straße/ B56 und
Konrad-Adenauer-Stiftung.
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Gleichzeitig zur Beteiligung der Behörden werden alle Unterlagen in der Zeit vom
06.05.2013 bis 07.06.2013  (einschließlich) im 2. Obergeschoss, Zimmer 204 des
Rathauses der Stadt Sankt Augustin, Markt 1, 53757 Sankt Augustin im Fachdienst
6/10/1 (Stadtplanung) während der Dienststunden

montags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
dienstags bis donnerstags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

ausgelegt.

Alle die Planung betreffenden Pläne, Unterlagen und Gutachten können ab sofort
im Internet unter

http://www.sankt-augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwelt_verkehr/stadte
ntwicklung/aktuelle_planverfahren_buergerbeteiligung/artikel/30682/

aufgerufen und eingesehen werden.

Ich darf Sie bitten, Ihre Stellungnahmen bis zum 07.06.2013 an die Email-Adresse

bauleitplanung@sankt-augustin.de 

zuzuleiten.

Sollte innerhalb dieser Zeitspanne keine Stellungnahme Ihrerseits vorliegen,
gehe ich davon aus, dass keine Einwände gegen die Planung bestehen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Theuerkauf unter Tel. 0
22 41 * 243 273 oder per Email an
Markus-Theuerkauf@sankt-augustin.de.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Oliver Becker
Stadt Sankt Augustin
Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften - Markt 1
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241/243-267
Fax: 02241/243-77267mailto: o.becker@sankt-augustin.de

Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister Markt 1 - 53757 Sankt Augustin
http://www.sankt-augustin.de  

Der Inhalt dieser Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten
bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich
erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie
diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail
ist nicht gestattet.  Die e-Mail wurde beim Ausgang auf Viren geprüft. Es wird
jedoch wegen der Gefahr auf den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle
geraten. Eine Haftung für Virenfreiheit ist ausgeschlossen.  





ARS GmbH, Josef-Kitz-Straße 5, 53840 Troisdorf    

  
  

             
Stadt Sankt Augustin        Ansprechpartner:

Planung und Liegenschaften       Ralf Mundorf

Markt 1          Geschäftsbereich:

53737 Sankt Augustin       Qualitätssicherung 
     

          Tel:  02241 306 368 
          Fax: 02241 306 373 
          ralf.mundorf@ars.rsag.de 
           
          10. Mai 2013 

 Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 �Zentrum� 

Sehr geehrter Herr Becker, 

danke für Ihre Mitteilung vom 3. Mai 2013. 

Von Seiten der AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH (ARS) werden zu dem Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der vorgesehenen Lage grundsätzlich keine 
Bedenken erhoben. 

Die angestrebte Neuordnung des HUMA Einkaufsparks, wird den Verlauf der Abfallentsorg-
ung nicht wesentlich verändern. Aus der beigefügten Objektbeschreibung entnehmen wir, 
dass die Entsorgung des Einkaufsparks von der Straßenebene erfolgen soll. Die neu an-
fallenden Abholorte der Abfallsammelbehälter sollten mit unseren Disponenten besprochen 
werden. 

Wir weisen darauf hin, Abfall darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften gemäß  
§ 16 UVV �Müllbeseitigung� (BGV C27) nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Abfall-
behälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Die 
identische Forderung ergib sich aus § 4 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnung. 

Fahrzeuge dürfen gemäß § 45 UVV �Fahrzeuge� (BGV D29) grundsätzlich nur auf Fahr-
wegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen. Auch  
aus Sicht von § 3 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung darf der Arbeitgeber Abfall-
sammelfahrzeuge nur auf Straßen einsetzen, auf denen er einen gefahrlosen Betrieb 
sicherstellen kann.  



Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von 
Abfällen entnehmen Sie bitte der BGI 5104. 

Um eine optimale Abfallentsorgung während der Baumaßnahme zu gewährleisten, möchten  
wir Sie bitten unser Unternehmen 4 Wochen vor Baubeginn in Kenntnis zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Udo Otto        Ralf Mundorf 
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Von: "Rosenberg, Katrin" <katrin.rosenberg@bezreg-koeln.nrw.de>
An: "'o.becker@sankt-augustin.de'" <o.becker@sankt-augustin.de>
CC: Markus Theuerkauf <Markus.Theuerkauf@sankt-augustin.de>
Datum: 13.05.2013 12:18
Betreff: AW: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
107 *Zentrum*

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Planung sind aus der Sicht der von mir wahrzunehmenden öffentlichen Belange der 
allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung keine Bedenken vorzubringen.

Planungen bzw. Maßnahmen des Dezernates 33 sind in dem Planungsbereich nicht vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

ORVR'in Katrin Rosenberg

Bezirksregierung Köln
Dezernentin
Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung
50606 Köln

Dienstgebäude: Blumenthalstraße 33, 50670 Köln
Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 3184
Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 4181
mailto:katrin.rosenberg@bezreg-koeln.nrw.de
http://www.bezreg-koeln.nrw.de
  

>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: o.becker@sankt-augustin.de [mailto:o.becker@sankt-augustin.de] 
>Gesendet: Freitag, 3. Mai 2013 08:55
>Cc: Markus Theuerkauf
>Betreff: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
>Bebauungsplans Nr. 107 *Zentrum*
>
>Sehr geehrte Damen und Herren,
>
>der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 17.04.2013
>beschlossen, zum überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen
>Bebauungsplans Nr. 107 *Zentrum* einschließlich der textlichen
>Festsetzungen, des Vorhaben- und Erschließungsplans, der 
>Begründung, des
>Umweltberichts und der relevanten Gutachten gemäß * 4a Baugesetzbuch
>(BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung die Stellungnahmen der Behörden
>sowie Träger öffentlicher Belange erneut einzuholen.
>
>Der Geltungsbereich gliedert sich in zwei Teilflächen. Die nördliche
>Teilfläche umfasst den Bereich zwischen Rathausallee, Südstraße, Bonner
>Straße/ B 56 einschließlich der Stadtbahnhaltestelle Markt und
>Marktplatz. Die südliche Teilfläche umfasst den Bereich zwischen
>Busbahnhof, Bonner Straße/ B56 und Konrad-Adenauer-Stiftung.
>
>Gleichzeitig zur Beteiligung der Behörden werden alle Unterlagen in der
>Zeit vom 06.05.2013 bis 07.06.2013  (einschließlich) im 2. 
>Obergeschoss,
>Zimmer 204 des Rathauses der Stadt Sankt Augustin, Markt 1, 53757 Sankt
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>Augustin im Fachdienst 6/10/1 (Stadtplanung) während der Dienststunden
>
>montags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
>und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
>dienstags bis donnerstags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
>und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
>freitags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
>
>ausgelegt.
>
>Alle die Planung betreffenden Pläne, Unterlagen und Gutachten können ab
>sofort im Internet unter
>
>http://www.sankt-augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwe
>lt_verkehr/stadtentwicklung/aktuelle_planverfahren_buergerbetei
>ligung/artikel/30682/
>
>aufgerufen und eingesehen werden.
>
>Ich darf Sie bitten, Ihre Stellungnahmen bis zum 07.06.2013 an die
>Email-Adresse
>
>bauleitplanung@sankt-augustin.de 
>
>zuzuleiten.
>
>Sollte innerhalb dieser Zeitspanne keine Stellungnahme Ihrerseits
>vorliegen, gehe ich davon aus, dass keine Einwände gegen die Planung
>bestehen.
>
>Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Theuerkauf unter Tel. 0
>22 41 * 243 273 oder per Email an
>Markus-Theuerkauf@sankt-augustin.de.
>
>Mit freundlichen Grüßen
>Im Auftrag
>
>
>
>Oliver Becker
>Stadt Sankt Augustin
>Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften -
>Markt 1
>53757 Sankt Augustin
>Tel.: 02241/243-267 
>Fax: 02241/243-77267mailto: o.becker@sankt-augustin.de
>
>
>Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister 
>Markt 1 - 53757 Sankt Augustin 
>http://www.sankt-augustin.de  
>
>Der Inhalt dieser Mail ist ausschließlich für den bezeichneten
>Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
>diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
>sofort den
>Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
>die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  Die e-Mail
>wurde beim Ausgang auf Viren geprüft. Es wird jedoch wegen der Gefahr
>auf den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle geraten. Eine
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>Haftung für Virenfreiheit ist ausgeschlossen.  
>
>
>
>



Der Landrat als Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis 

Stadt Sankt Augustin 

Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung 

Planung und Liegenschaften 

Markt 1 

53757 Sankt Augustin 

Stellungnahme unter den Gesichtspunkten der Städtebaulichen Kriminalprävention  

gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 BauGB 

Hier: Bebauungsplan Nr. 107 �Zentrum� 

Sehr geehrter Herr Theuerkauf,  

gegen die vorliegenden Planungen bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Kriminalpräventiv sollte jedoch 

bei der Umsetzung folgendes beachtet werden: 

o Die Gebäudeplanung beinhaltet häufig unbeleuchtete Nischen zu den Außentüren und 

Aufstiegshilfen (Regenrinnen, Blitzableiter), die zur Tatausführung förderlich sind.  

o Fenster mit einer leicht zu erreichenden Brüstung, sowie ebenerdige oder leicht erreichbare Türen  

und Fenster sollten mindestens entsprechend DIN V ENV 1627-1630, RC 2 gestaltet sein.  

o Festsetzung von Sichtflächen, ohne sichtbehindernde Anlagen oder Bepflanzungen, helfen 

Angsträume und Tatgelegenheiten zu vermeiden. 

o Angemessen helle und gegen Vandalismus geschützte Beleuchtung mit ausreichendem Abstand 

zwischen Baumbepflanzung und Beleuchtungskörper erhöhen das Sicherheitsgefühl. 

o Farbliche Gestaltung, helle Ausleuchtung und eine gut sichtbare Beschilderung zur Orientierung 

erhöhen die Akzeptanz eines Parkhauses oder einer Tiefgarage. Die Entstehung von Angsträumen 

und Schaffung  von Tatgelegenheiten wird gemindert. Frauenparkplätze sollen schon im 

Zufahrtsbereich deutlich ausgeschildert sein. 

o Sitzgelegenheiten im Außenbereich, sollen nicht zum dauerhaften Verweilen einladen 

 Kreispolizeibehörde, Postfach 1552, 53705 Siegburg KAISER-WILHELM-PLATZ 1, 53721 Siegburg 

Direktion Kriminalität 

Kommissariat Kriminalprävention & Opferschutz 

Dienstgebäude:   Frankfurter Str. 12-18, 53721 Siegburg 

Bearbeitung:  Jörg Seeger 

Durchwahl:  02241/541-4715 o. 4777

Fax:   02241/541-124715 

E-Mail:   Jörg.Seeger@polizei.nrw.de 

Raum:   A.EG.003 

Aktenzeichen:   

53721 Siegburg, den 13.05.2013 
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Für weitergehende Fragen oder eine kriminalpräventive Beratung, stehe ich selbstverständlich jederzeit zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

( Seeger) 

Kriminalhauptkommissar 





(15.05.2013) Markus Theuerkauf - Ihre Anfrage '37853/2013' Seite 1

Von: "System, Vis" <Vis.System@unitymedia.de>
An: "'markus.theuerkauf@sankt-augustin.de'" <markus.theuerkauf@sankt-augusti...
Datum: 15.05.2013 12:51
Betreff: Ihre Anfrage '37853/2013'
Anlagen: A3 Hoch.pdf; Kabelschutzanweisung_NRW_2205.pdf; Planauskunft.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die Unterlagen zu Ihrer Anfrage vom 15.05.2013 12:22 mit der Anfragenummer 37853/2013
Bauvorhaben:B-Plan Nr. 107 "Zentrum", 53757 Sankt Augustin, Rathausallee 16

Mit freundlichen Grüßen

Unitymedia Planauskunft

Unity Media Group
Michael-Schumacher-Str.1
D-50170 Kerpen
Telefax:+49(0)2273/59470782
mailto: Planauskunft@unitymedia.de

Unitymedia NRW GmbH, Amtsgericht Köln, HRB 55984, Geschäftsführer: Lutz Schüler 
(Vorsitzender), Dr. Herbert Leifker 

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Amtsgericht Köln HRA 24116
Geschäftsführende Gesellschafterin
Unitymedia Hessen Verwaltung GmbH, Amtsgericht Köln HRB 58137, Geschäftsführer: Lutz Schüler 
(Vorsitzender), Dr. Herbert Leifker



 

Unitymedia NRW GmbH | Aachener Str. 746-750 | 50933 Köln 
Postanschrift: Kunden-Service-Center | Postfach 10 13 30 | 44713 Bochum 
Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 55984 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 813 243 353 
Geschäftsführer: Lutz Schüler (Vorsitzender) | Dr. Herbert Leifker | Uwe Bärmann | Jens Müller | Jon Garrison 
www.unitymedia.de 

 

Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 13 30 | 44713 Bochum  Abteilung: Planauskunft 

Direktwahl: 02273 605 - 2860 

Fax: 02273 5947 - 0782 

E-Mail: planauskunft@umkbw.de 

 
 
Stadt Sankt Augustin 
Markt 1  
53757 Sankt Augustin 

 

Datum 15.05.2013 

 
 Gültig bis: 12.06.2013 

Seite: 1/1 

 Unser Zeichen: Ihr Zeichen Ansprechpartner (in): EMail 
37853/2013 B-Plan Nr. 107 "Zentrum"  Theuerkauf markus.theuerkauf@sankt-augustin.de 

Planauskunft 
 
Eingang Plananfrage am: 15.05.2013 

 
PLZ/Ort der Aufgrabung: 53757 Sankt Augustin 

Strasse der Aufgrabung: Rathausallee 
 

 
Gegen die Durchführung Ihrer Maßnahme bestehen keine Bedenken. Bestehende Anlagen sind zu 
schützen (siehe Kabelschutzanweisung). 

 
Besonderheiten: Wir weisen darauf hin, dass im angefragten Bereich Glasfaser-Kabel unseres 
Unternehmens liegen und bitten um besondere Vorsicht. 

 
Die Planauskunft gilt gleichzeitig im Auftrag der Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG und der 
Unitymedia Services GmbH & Co. KG.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Unitymedia Planauskunft 
 









Hauptsitz Düsseldorf: 
Wilhelm-Raabe-Str. 46 
40470 Düsseldorf 
www.wbv-west.de 

Telefon: 
Vermittlung: 0211/959 - 0 
Telefax:  0211/959 - 2187 
AllgFspWNBw: 3221 

Bankverbindung: 
Deutsche Bundesbank  
Filiale - Saarbrücken � 
BLZ: 590 000 00 
Konto Nummer: 59001020 

Außenstelle Wiesbaden: 
Moltkering 9
65189 Wiesbaden 

Telefon: 
Vermittlung: 0611/799 - 0 
Telefax:  0611/799 - 1699 
AllgFspWNBw: 4224 

Wehrbereichsverwaltung West
IUW 4 � Az 45 � 03 - 03 

22. Mai 2013

Wehrbereichsverwaltung West  Wilhelm-Raabe-Str. 46  40470 Düsseldorf 

Stadt Sankt Augustin Per Mail an:

Markt 1 bauleitplanung@sankt-augustin.de                

53757 Sankt Augustin

Bauleitplanung;

hier: Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 "Zentrum"

Ihr Schreiben vom 03.05.2013  -  Az  ohne

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf das o. a. Schreiben  teile ich Ihnen mit, dass - unter Berücksichtigung der 

von mir wahrzunehmenden Belange - meinerseits grundsätzlich keine Bedenken gegen die 

Realisierung der o. a. Planung bestehen.

Es kann meinerseits jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Gebäude, Gebäudeteile, sonstige 

bauliche Anlagen, �untergeordnete Gebäudeteile� oder Aufbauten wie z.B. Antennenanlagen 

geplant und realisiert werden, die einzeln oder zusammen eine Höhe von 30 m über Grund 

übersteigen. Sollte dieses der Fall sein, so bitte ich in jedem Einzelfall eine erneute Abstimmung 

mit mir durchzuführen.

Mit freundlichem Gruß

im Auftrag

(im Entwurf gezeichnet)

von den Driesch

Bearbeiter: Herr von den Driesch 
Telefon: 0211-959-2386 
Telefax: 0211-959-2281 

 
E-Mail: 

wbvwestiuw4toeb@bundeswehr.org 
 

Bei Schriftwechsel unbedingt 
angeben: 
Ord-Nr.:West1_C_030_13_b 
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Von: "Raffel, Wolfgang" <wolfgang.raffel@bezreg-koeln.nrw.de>
An: "'o.becker@sankt-augustin.de'" <o.becker@sankt-augustin.de>
Datum: 22.05.2013 16:52
Betreff: AW: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
107 *Zentrum*

Sehr geehrter Herr Becker,

Ihre E-Mail vom 03.05.2013 habe ich erhalten. Da durch die Planung von Dez. 53 zu vertretende 
Belange des Immissionsschutzes nicht berührt werden, ist von mir die Abgabe einer Stellungnahme 
nicht beabsichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Wolfgang Raffel
-
Bezirksregierung Köln
Dezernat 53 - Immissionsschutz 
50606 Köln

Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln
Telefon: +49 (0) 221 147 4109
Telefax: +49 (0) 221 147 4168
mailto:wolfgang.raffel@bezreg-koeln.nrw.de                                                                                                                                             
http://www.bezreg-koeln.nrw.de

>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: o.becker@sankt-augustin.de [mailto:o.becker@sankt-augustin.de] 
>Gesendet: Mittwoch, 22. Mai 2013 16:36
>Cc: Markus Theuerkauf
>Betreff: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
>Bebauungsplans Nr. 107 *Zentrum*
>
>Sehr geehrte Damen und Herren,
>
>mit E-Mail vom 03.05.2013 haben wir Sie darüber informiert, dass der
>überarbeitete Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107
>*Zentrum" erneut offengelegt wird und Sie zur Stellungnahme bis
>07.06.2013 aufgefordert.
>
>Ich möchte mich auf diesem Wege erkundigen, ob Sie die Planunterlagen
>erhalten haben und Ihnen anbieten, Unklarheiten und Rückfragen in einem
>gemeinsamen Gespräch - ggf. auch unter Hinzuziehung der Planer und
>Gutachter - zu klären. Für einen Hinweis Ihrerseits, ob mit einer
>fristgerechten Abgabe Ihrer Stellungnahme gerechnet werde 
>kann, wäre ich
>sehr dankbar.
>
>Für Rückfragen steht Ihnen Herr Theuerkauf unter Tel. 0 22 41 * 243
>273 oder per Email an Markus.Theuerkauf@sankt-augustin.de gerne zur
>Verfügung.
>
>Mit freundlichen Grüßen
>Im Auftrag
>
>Oliver Becker
>Stadt Sankt Augustin
>Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften -
>Markt 1



(23.05.2013) Markus Theuerkauf - AW: Erneute Auslegung des Entwurfs des Seite 2

>53757 Sankt Augustin
>Tel.: 02241/243-267 
>Fax: 02241/243-77267mailto: o.becker@sankt-augustin.de
>
>
>Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister 
>Markt 1 - 53757 Sankt Augustin 
>http://www.sankt-augustin.de  
>
>Der Inhalt dieser Mail ist ausschließlich für den bezeichneten
>Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
>diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
>sofort den
>Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
>die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  Die e-Mail
>wurde beim Ausgang auf Viren geprüft. Es wird jedoch wegen der Gefahr
>auf den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle geraten. Eine
>Haftung für Virenfreiheit ist ausgeschlossen.  
>
>
>
>
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Von: "Wiedemann, Frank" <frank.wiedemann@rsvg.de>
An: "bauleitplanung@sankt-augustin.de" <bauleitplanung@sankt-augustin.de>
CC: "Deurer, Michael" <michael.deurer@rsvg.de>
Datum: 23.05.2013 08:49
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107 Zentrum
Anlagen: Anschreiben Ampelbeeinflussung Sankt Augustin.doc

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 *Zentrum* nehmen wir hiermit wie folgt Stellung:

Die Umsetzung des Projektes wird unzweifelhaft eine nicht unwesentliche Erhöhung des 
KFZ-Verkehres in dem Gebiet mit sich bringen. Ein Ziel der ganzen Maßnahme muss es deshalb 
sein, dafür Sorge zu tragen, dass der ÖPNV - insbesondere die im Stadtzentrum Sankt Augustin 
verkehrenden Buslinien -  nicht beeinträchtigt bzw. verlangsamt werden. Dieses Ziel wird am besten 
dadurch erreicht, indem Busse Lichtsignalanlagen direkt ansteuern und damit beeinflussen können. 
Mit Schreiben vom 05.03.2013 an den Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin hatten wir auf unser 
Projekt ITCS und der damit verbundenen Möglichkeit der Ampelbeeinflussung nochmals hingewiesen 
(siehe Dateianhang).

Die RSVG sieht es als zwingend notwendig an, alle im Plangebiet liegenden und noch zu 
errichtenden Lichtsignalanlagen entsprechend umzurüsten bzw. neu auszulegen. Es handelt sich 
hierbei um die im Verkehrsgutachten, Aktualisierung, Stand 18.03.2013 auf Seite 45 unter Punkt 5.1.2 
aufgeführten Knotenpunkte.

Wir bitten um Berücksichtigung.

Für eine Eingangsbestätigung dieser Mail wären wir dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Frank Wiedemann
Betriebsleiter Fahrdienst
Rhein Sieg Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
Steinstr. 31
53844 Troisdorf
Tel: 02241 499-273
Fax: 02241 499-298
Email: frank.wiedemann@rsvg.de<mailto:frank.wiedemann@rsvg.de>
Web: www.rsvg.de<http://www.rsvg.de/>
Sitz der Gesellschaft: 53844 Troisdorf
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Landrat Frithjof Kühn
Geschäftsführer: Michael Reinhardt (Sprecher) und Bernd Lescrinier
Handelsregister: Siegburg 27 HRB 458
web: http://www.rsvg.de<http://www.rsvg.de/>

Hinweis: Über das Internet versandte E-Mails können leicht verfälscht oder unter fremdem Namen 
erstellt werden. Demzufolge müssen wir zu Ihrer und unserer Sicherheit die rechtliche Verbindlichkeit 
der vorstehenden Erklärungen ausschließen. Der Versand und Empfang von E-Mails dient somit 
ausschließlich dem Informationsaustausch. Rechtsverbindliche Erklärungen, wie Aufträge etc., 
können auf diesem Weg nicht entgegengenommen werden.



 Rhein- Sieg- 
 Verkehrsgesellschaft mbH 

Sitz der Gesellschaft: Troisdorf 
Amtsgericht Siegburg: HRB 458 
USt-IdNr.:  DE 123 102 767 

Aufsichtsratsvorsitzender:  Landrat Frithjof Kühn 
Geschäftsführer:         Michael Reinhardt (Sprecher) 
         Bernd Lescrinier 

Kreissparkasse Köln 
BIC: COKSDE33, IBAN: DE51 370502990006000012 
VR Bank Rhein-Sieg 
BIC: GENODED1RST, IBAN: DE76 370695201102513017 

      

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom unser Zeichen Durchwahl   Datum 
                    

�Service-Offensive Rhein-Sieg� 
Einführung Intermodales Transport-Control-System bei der RSVG 
hier: Ampelbeeinflussung 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schumacher, 

mit Schreiben vom 23.04.2007 hatten wir Ihnen erstmals erläutert, dass die RSVG 
beabsichtigt, zur Verbesserung der Kundeninformation und Optimierung der Reisezeit 
im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis ein ITCS einzuführen. 

Die Umrüstung der RSVG-eigenen Busse ist mittlerweile abgeschlossen, die 
Betriebsleitstelle der RSVG auf neuestem technischen Stand und erste Dynamische 
Fahrgastinformationsanlagen an Busbahnhöfen laufen bereits mit dem neuen System. 
Weitere Anlagen werden zeitnah  an ausgewählten, mit den Städten abgestimmten 
Haltestellen, aufgestellt. 

Ein weiterer Baustein des ITCS liegt in der Möglichkeit der Ampelbeeinflussung. Der 
besondere Fahrgastnutzen wird hierbei durch eine beabsichtigte Busbeschleunigung 
erreicht. Zur Optimierung der Reisezeit soll der Bus bei Verspätung an ausgewählten 
Lichtsignalanlagen ein Vorziehen bzw. eine Verlängerung der Grünphase anfordern 
können, um so möglichst ohne Zeitverzögerung Kreuzungsbereiche zu passieren.  

Das Verfahren der Busbeschleunigung  erfordert jedoch nicht nur Maßnahmen in den 
Fahrzeugen, sondern ebenfalls Maßnahmen an ausgewählten Lichtsignalanlagen, die in 
die Busbeschleunigung mit einbezogen werden sollen. Bei modernen LSA genügt eine 
Nachrüstung von Funkempfängern in Verbindung mit einer Softwareerweiterung. Ältere 
LSA müssen um Steuerungskomponenten ergänzt bzw. bezüglich ihrer Steuerungen 
vollständig erneuert werden. 

- 2 � 

Telefon:   (02241) 499 � 273 
Telefax:   (02241) 499 � 298 
E-Mail:  frank.wiedemann@rsvg.de 

Anschrift: Steinstraße 31 
53844 Troisdorf - Sieglar  

Bankverbindung: Kreissparkasse Köln  
Konto-Nummer:  006 000 012 
Bankleitzahl: 370 502 99 

Bankverbindung: VR Bank Rhein-Sieg eG  
Konto-Nummer:  110 2513 017  
Bankleitzahl: 370 695 20 

Webseite: www.rsvg.de 

Wie. 05.03.2013

RSVG � Postfach 1653 � 53826 Troisdorf 

Stadtverwaltung Sankt Augustin 
Herrn Bürgermeister Klaus Schumacher 
Markt 1 
53757 Sankt Augustin 

499-273
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Auf die Möglichkeit der Förderungen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
hatten wir in unserem Schreiben vom  23.04.2007 bereits hingewiesen. 

Mit diesem Schreiben möchten wir noch einmal darum werben, sich mit der Thematik 
der Busbeschleunigung in Ihrem Hause zu beschäftigen und diese besonders bei 
Planung und Umsetzung von bestehenden Baumaßnahmen mit zu berücksichtigen. 

Für Fragen bezüglich dieser Thematik stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

M. Reinhardt    C. Schumacher 
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Von: Göbel, Mario<mario.goebel@bezreg-koeln.nrw.de>
An: "bauleitplanung@sankt-augustin.de" <bauleitplanung@sankt-augustin.de>, "...
CC: "Wergen, Rudolf" <rudolf.wergen@bezreg-koeln.nrw.de>
Datum: 23.05.2013 12:32
Betreff: AW: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
107 *Zentrum*

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bauleitplanung berücksichtigt die betroffene Wasserschutzzone des WSG Meindorf mit dem 
Verweis auf die Verordnung, dessen Vollzug in Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde liegt.
Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheiten in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der 
Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde).

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Mario Göbel
-- 

Bezirksregierung Köln
Dezernat 54 - Wasserwirtschaft, Gewässerschutz
50606 Köln

Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln
Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 4650
Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 2879
mailto:mario.goebel@bezreg-koeln.nrw.de
http://www.bezreg-koeln.nrw.de  

>
>>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>>Von: o.becker@sankt-augustin.de [mailto:o.becker@sankt-augustin.de] 
>>Gesendet: Mittwoch, 22. Mai 2013 16:36
>>Cc: Markus Theuerkauf
>>Betreff: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
>>Bebauungsplans Nr. 107 *Zentrum*
>>
>>Sehr geehrte Damen und Herren,
>>
>>mit E-Mail vom 03.05.2013 haben wir Sie darüber informiert, dass der
>>überarbeitete Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107
>>*Zentrum" erneut offengelegt wird und Sie zur Stellungnahme bis
>>07.06.2013 aufgefordert.
>>
>>Ich möchte mich auf diesem Wege erkundigen, ob Sie die Planunterlagen
>>erhalten haben und Ihnen anbieten, Unklarheiten und 
>Rückfragen in einem
>>gemeinsamen Gespräch - ggf. auch unter Hinzuziehung der Planer und
>>Gutachter - zu klären. Für einen Hinweis Ihrerseits, ob mit einer
>>fristgerechten Abgabe Ihrer Stellungnahme gerechnet werde 
>>kann, wäre ich
>>sehr dankbar.
>>
>>Für Rückfragen steht Ihnen Herr Theuerkauf unter Tel. 0 22 41 * 243
>>273 oder per Email an Markus.Theuerkauf@sankt-augustin.de gerne zur
>>Verfügung.
>>
>>Mit freundlichen Grüßen
>>Im Auftrag
>>
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>>Oliver Becker
>>Stadt Sankt Augustin
>>Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften -
>>Markt 1
>>53757 Sankt Augustin
>>Tel.: 02241/243-267 
>>Fax: 02241/243-77267mailto: o.becker@sankt-augustin.de
>>
>>
>>Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister 
>>Markt 1 - 53757 Sankt Augustin 
>>http://www.sankt-augustin.de  
>>
>>Der Inhalt dieser Mail ist ausschließlich für den bezeichneten
>>Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
>>diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
>>sofort den
>>Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
>>die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  Die e-Mail
>>wurde beim Ausgang auf Viren geprüft. Es wird jedoch wegen der Gefahr
>>auf den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle geraten. Eine
>>Haftung für Virenfreiheit ist ausgeschlossen.  
>>
>>
>>>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: o.becker@sankt-augustin.de [mailto:o.becker@sankt-augustin.de] 
>Gesendet: Freitag, 3. Mai 2013 08:55
>Cc: Markus Theuerkauf
>Betreff: Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
>Bebauungsplans Nr. 107 *Zentrum*
>
>Sehr geehrte Damen und Herren,
>
>der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 17.04.2013
>beschlossen, zum überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen
>Bebauungsplans Nr. 107 *Zentrum* einschließlich der textlichen
>Festsetzungen, des Vorhaben- und Erschließungsplans, der 
>Begründung, des
>Umweltberichts und der relevanten Gutachten gemäß * 4a Baugesetzbuch
>(BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung die Stellungnahmen der Behörden
>sowie Träger öffentlicher Belange erneut einzuholen.
>
>Der Geltungsbereich gliedert sich in zwei Teilflächen. Die nördliche
>Teilfläche umfasst den Bereich zwischen Rathausallee, Südstraße, Bonner
>Straße/ B 56 einschließlich der Stadtbahnhaltestelle Markt und
>Marktplatz. Die südliche Teilfläche umfasst den Bereich zwischen
>Busbahnhof, Bonner Straße/ B56 und Konrad-Adenauer-Stiftung.
>
>Gleichzeitig zur Beteiligung der Behörden werden alle Unterlagen in der
>Zeit vom 06.05.2013 bis 07.06.2013  (einschließlich) im 2. 
>Obergeschoss,
>Zimmer 204 des Rathauses der Stadt Sankt Augustin, Markt 1, 53757 Sankt
>Augustin im Fachdienst 6/10/1 (Stadtplanung) während der Dienststunden
>
>montags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
>und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
>dienstags bis donnerstags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
>und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
>freitags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
>
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>ausgelegt.
>
>Alle die Planung betreffenden Pläne, Unterlagen und Gutachten können ab
>sofort im Internet unter
>
>http://www.sankt-augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwe
>lt_verkehr/stadtentwicklung/aktuelle_planverfahren_buergerbetei
>ligung/artikel/30682/
>
>aufgerufen und eingesehen werden.
>
>Ich darf Sie bitten, Ihre Stellungnahmen bis zum 07.06.2013 an die
>Email-Adresse
>
>bauleitplanung@sankt-augustin.de 
>
>zuzuleiten.
>
>Sollte innerhalb dieser Zeitspanne keine Stellungnahme Ihrerseits
>vorliegen, gehe ich davon aus, dass keine Einwände gegen die Planung
>bestehen.
>
>Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Theuerkauf unter Tel. 0
>22 41 * 243 273 oder per Email an
>Markus-Theuerkauf@sankt-augustin.de.
>
>Mit freundlichen Grüßen
>Im Auftrag
>
>
>
>Oliver Becker
>Stadt Sankt Augustin
>Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften -
>Markt 1
>53757 Sankt Augustin
>Tel.: 02241/243-267 
>Fax: 02241/243-77267mailto: o.becker@sankt-augustin.de
>
>
>Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister 
>Markt 1 - 53757 Sankt Augustin 
>http://www.sankt-augustin.de  
>
>Der Inhalt dieser Mail ist ausschließlich für den bezeichneten
>Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
>diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte 
>sofort den
>Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
>die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  Die e-Mail
>wurde beim Ausgang auf Viren geprüft. Es wird jedoch wegen der Gefahr
>auf den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle geraten. Eine
>Haftung für Virenfreiheit ist ausgeschlossen.  





  

                  Landesbetrieb Wald und Holz 
                  Nordrhein-Westfalen 
 

 

 
 
 
 
 

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 
Krewelstraße 7, 53783 Eitorf 

 
 
 
Erneute Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 107 �Zentrum� 
 
Ihre Mail vom 03.05.2013 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen den o.g. Planentwurf bestehen aus forstfachlicher Sicht seitens des 
Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft keine Bedenken, da Wald nicht betroffen 
ist. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Deckert 
 
 
 
 

PER  MAIL 
 
Stadt Sankt Augustin 
Fachdienst 6/10 
Markt 1 
53757 Sankt Augustin 
 
 
 
 
bauleitplanung@sankt-augustin.de 
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Aktenzeichen 
310-11-24.115 RFA 04 
bei Antwort bitte angeben 
 
Herr Deckert/ 
Frau Schäfer 
FG Hoheit/Zentrale Dienste 

 
Telefon 02243 921651 
Mobil     0171 5871251 
Telefax  02243 921685 
 
thomas.deckert@wald-und- 
holz.nrw.de 
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Rhein-Sieg-Erft@wald-und-

holz.nrw.de 

www.wald-und-holz.nrw.de 
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Der Bürgermeister 

    Telefon 
02241-102 0 
Fax
02241-102 284 
Internet 
www.siegburg.de 
E-Mail 
rathaus@siegburg.de 

Das Rathaus ist rauchfrei! 

Konten der Stadtkasse 
Kreissparkasse Köln  001 005 958  (BLZ 370 502 99) 
Postbank Köln     85 03-501  (BLZ 370 100 50) 
Brühler Bank eG.  200 330 013  (BLZ 370 699 91) 
Commerzbank Siegburg     3 300 977  (BLZ 380 400 07) 
VR-Bank Rhein Sieg eG 4100029010  (BLZ 370 695 20) 

IBAN: DE03 3705 0299 0001 0059 58 
SWIFT-BIC COKSDE33 

Öffnungszeiten der Verwaltung 
montags: 08.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
dienstags bis donnerstags: 
08.00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr 
freitags: 08.00-12.30 Uhr 

Der Bürgerservice ist zusätzlich 
mittags durchgehend, donnerstags bis 18.00 Uhr 
und samstags von 10.00 - 13.00 Uhr für Sie geöffnet 

Dienststelle

Planungs- und Bauaufsichtsamt 

Auskunft erteilt 

Herr Marks   

Zimmer 421   

Telefon 

02241 / 102377   

Telefax

02241 / 1029377  

E-Mail 

stephan.marks@siegburg.de 

 Postanschrift - Stadtverwaltung, 53719 Siegburg 

 Hausanschrift - Stadtverwaltung, Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg

Stadt Sankt Augustin 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung 
53754 Sankt Augustin 

vorab per Fax und Mail 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 

22.05.2013      05.06.2013 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107 �Zentrum� 
Erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 �Zentrum� trägt die Stadt Siegburg nachfolgend 

Bedenken gegen die Planung vor. Trotz der nunmehr vorgesehenen und prinzipiell zu 

begrüßenden Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche von ursprünglich 46.200 m² auf jetzt 

39.000 m² sieht sich die Stadt Siegburg in ihrem Recht auf interkommunale Abstimmung der 

Planung und letztlich in ihrer verfassungsrechtlich geschützten Planungshoheit verletzt. Die Stadt 

Siegburg beruft sich insofern ausdrücklich auf die ihr als Mittelzentrum durch Ziele der 

Raumordnung zugewiesene Versorgungsfunktion in ihrem Verflechtungsbereich sowie auf durch 

die Planung bewirkte negative Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche (§ 2 Abs. 2 

S. 2 BauGB).

Die Bedenken hinsichtlich der städtebaulichen Auswirkungen auf die Stadt Siegburg können 

durch das vorliegende Verträglichkeitsgutachten vom Büro Dr. Lademann & Partner vom 8. März 
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2013 nicht ausgeräumt werden. Vor allem die Erhöhung der Anzahl der Ladeneinheiten von 

ursprünglich 90 auf nunmehr 140, die dadurch veränderten Flächenproduktivitäten und die 

Verkaufsflächenobergrenzen der einzelnen zentrenrelevanten Sortimente, insbesondere des 

Segments Bekleidung auf 17.200qm werden sehr kritisch gesehen.  

Unabhängig von der offenen Frage, ob das gewählte Instrument des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes hier den rechtlichen Anforderungen des § 12 BauGB entsprechend eingesetzt 

ist, um die Sortimente und Verkaufsflächen rechtssicher zu begrenzen, können negative 

städtebauliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich in Siegburg mit Folgen für 

die Erfüllbarkeit der zentralörtlichen Funktionszuweisung nicht ausgeschlossen werden. Nach 

Ansicht der Stadt Siegburg stellt auch das aktualisierte �Gutachten zu den städtebaulichen und 

raumordnerischen Auswirkungen eines Erweiterungs- und Umstrukturierungsvorhabens� des 

Büro Dr. Lademann& Partner GmbH kein ausreichendes Abwägungsmaterial für die Beurteilung 

der Auswirkungen des Vorhabens gemäß §11 (3) BauNVO dar.  

Vor dem Hintergrund, dass auch, entgegen der Vereinbarung von 2002 (Fortschreibung 2013) 

zum regionalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes des Regionalen Arbeitskreises für die 

Region Bonn/ Rhein- Sieg/ Ahrweiler (:rezk) , keine ausreichende interkommunale Abstimmung 

seitens der Stadt Sankt Augustin stattgefunden hat, sah sich die Stadt Siegburg erneut 

gezwungen, auch das aktualisierte Verträglichkeitsguten durch einen externen Gutachter auf  

Plausibilität zu prüfen. 

In Anbetracht der vorliegenden Aspekte sieht sich die Stadt Siegburg in der Pflicht folgende 

Einwände gegenüber der vorliegenden Planung geltend zu machen:  

I.

Regionales Einzelhandels- und Zentrenkonzept (:rezk) als Baustein nachhaltiger 

Siedlungsentwicklung (2002); Fortschreibung 2013

Auch die Stadt St. Augustin hat das regionale Einzelhandels- und Zentrenkonzept (:rezk) von 

2002 als Baustein einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung als informelle Planungsleitlinie im 

Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. In der 52. Sitzung des Regionalen 

Arbeitskreises (:rak) am 17.01.2013 wurde zudem folgender Verfahrensvorschlag zum REZK 

einstimmig vereinbart:

�Die Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden das :rak nehmen die Fortschreibung der 

Vereinbarung zum :rezk zustimmend zur Kenntnis und werden sie dem zukünftigen 

Verwaltungshandeln zugrunde legen.� Sowohl in der Ursprungsfassung aus 2002 als auch in der 

Fortschreibung 2013 des :rezk ist die Ausgestaltung des interkommunalen 
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Abstimmungsprozesses nach § 2 Abs. 2 BauGB zwischen den Vertragspartnern festgelegt 

worden. Die Vereinbarung konkretisiert damit in zulässigerweise die Art und Weise der 

Abarbeitung der formellen Anforderungen des interkommunalen Abstimmungsgebotes. Dies stellt 

auch keinen Eingriff in die kommunale Planungshoheit der jeweils planenden Gebiete dar, da die 

kommunale Verantwortung für das Ergebnis des Abstimmungsprozesses von der Verpflichtung 

zur Einhaltung der formellen Anforderungen unberührt bleibt. Die Stadt St. Augustin hat diese 

formellen Anforderungen im Rahmen des bisherigen Bauleitplanverfahrens nicht gewahrt.  

In materiell-rechtlicher Hinsicht sind gemäß §1 Abs.6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne insbesondere auch die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen 

städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen 

städtebaulichen Planung zu berücksichtigen. Das seit 2002 vorliegende REZK stellt ein solches 

Konzept dar und ist somit im vorliegenden Bebauungsplanverfahren entsprechend zu 

berücksichtigen. Dies ist hier explizit unterblieben, wie sich anschaulich den Ausführungen auf S: 

29 oben des Entwurfs der Bebauungsplanbegründung entnehmen lässt. Hier wird dargestellt, 

dass lediglich das Stadtentwicklungskonzept 2025 und das Einzelhandels- und Standortkonzept 

St. Augustin sowie der Masterplan Urbane Mitte beachtet wurden.  

Im Sinne der oben angesprochenen Vereinbarung sind Vorhaben dann als regional relevant 

einzustufen, wenn es sich um Neuplanungen bzw. Erweiterungen großflächiger 

Einzelhandelsvorhaben handelt. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich unzweifelhaft um 

ein regional relevantes Projekt, welches entsprechend des interkommunal vereinbarten 

Verfahrensablaufes zu prüfen ist.  

Das Verfahren sieht ferner vor, dass die Standortgemeinde u.a. die Nachbarn, die 

Bezirksregierung, die IHK etc. zu einer gemeinsamen Prüfung einlädt, um auf Grundlage eines 

entsprechenden Fachgutachtens die Auswirkungen des Vorhabens zu prüfen. Diese Prüfung ist 

beim Vorhaben der Erweiterung/ Umstrukturierung in der beschriebenen Form ist aber aus Sicht 

der Stadt Siegburg wiederum nicht ausreichend erfolgt. So gab es zwar am 19.03.2013 eine 

Besprechung zum Vorhaben HUMA- Einkaufspark in Sankt Augustin, in welcher seitens der 

Investoren, Architekten und der Stadt Sankt Augustin der neue Entwurf vorgestellt worden ist. 

Eine fundierte inhaltliche Diskussion zu möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die 

zentralen Versorgungsbereiche der Nachbarstädte fand nicht statt bzw. konnte nicht stattfinden, 

da den Teilnehmern die rund 140-seitige Fassung des aktualisierten Verträglichkeitsgutachtens 

vom Büro Dr. Lademann & Partner GmbH erst am 11.03.2013 zur Verfügung gestellt worden war.  

Auch die Frage nach einem regionalen Konsens der Planung wurde nicht weiter behandelt und ist 

nach wie vor unbeantwortet. Im Sinne der rak- Vereinbarung zum REZK fand somit aus Sicht der 

Stadt Siegburg eine gemeinsame Prüfung des Projektes nicht ausreichend statt.  

Ferner sieht die Vereinbarung vor, dass, wenn diese erste Prüfung negativ ausfällt (kein 

regionaler Konsens) oder die Informationen für eine abschließende Beurteilung nicht ausreichen, 
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die Standortgemeinde, wenn sie trotz des fehlenden Konsenses an ihrer Planung festhalten will, 

ein zweites Prüfverfahren (auch �Zweite Regionale Prüfung� seit Fortschreibung von 2013) in 

Gang setzen kann. Nach der Diskussion in der Besprechung vom 19.03.2013 bei der Stadt Sankt 

Augustin und der vorliegenden Wirkungsanalyse von Dr. Lademann & Partner kann ein regionaler 

Konsens, in Bezug auf die Verkaufsflächenerweiterungen der zentrenrelevanten Sortimente, 

seitens der Stadt Siegburg wieder nicht in Aussicht gestellt werden.  

Die Vereinbarung zum REZK  sieht für das zweite Prüfverfahren vor, dass die Standortgemeinde 

ein neutrales Fachgutachten einholt, dessen Auftrag im Konsens der Teilnehmer der ersten 

Prüfung formuliert und das nach den gleichen einheitlichen Kriterien, allerdings ggf. mit 

zusätzlichen Recherchen durchgeführt wird.  

Nach Ansicht der Stadt Siegburg widerspricht das Vorgehen zum Umbau und zur Erweiterung 

des HUMA- Einkaufsparks vollumfänglich der beschlossenen rak- Vereinbarung und damit den 

gemeinsamen Absprachen zur Abwicklung der interkommunalen Abstimmung bei großflächigen 

Einzelhandelsvorhaben. Damit liegt hier ein Verstoß gegen die durch den Vertrag ausgestalteten 

formellen Anforderungen des interkommunalen Abstimmungsgebotes vor. Des Weiteren 

widerspricht das Vorgehen auch dem eingangs erwähnten §1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB, da der 

Belang von städtebaulichen Entwicklungskonzepten nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt 

wird.

II.

Erweiterung und Umstrukturierung des HUMA Einkaufsparks in Sankt Augustin im 

Rahmen des Entwicklungsprojektes �Urbane Mitte Sankt Augustin�, März 2013, Büro Dr. 

Lademann & Partner GmbH 

Dadurch, dass, wie bereits dargestellt, kein neutrales Gutachten zu städtebaulichen und 

raumordnerischen Auswirkungen des Vorhabens vorliegt, stellt das Gutachten vom Büro Dr. 

Lademann & Partner die einzige Beurteilungsgrundlage dar. Vor dem Hintergrund der Komplexität 

des Vorhabens, sah sich die Stadt Siegburg erneut veranlasst, einen externen Gutachter 

hinzuzuziehen. Die �Fachliche Bewertung der vorliegenden Auswirkungsanalyse des Büros Dr. 

Lademann & Partner (DLP)� zur Erweiterung des HUMA Einkaufsparks in Sankt Augustin durch 

das Büro Junker und Kruse aus Dortmund habe ich als Anlage beigefügt. Die Plausibilitätsprüfung 

der Verträglichkeitsuntersuchung von Dr. Lademann & Partner zeigt im Ergebnis auf, dass es sich 

bei dem Gutachten aufgrund unrealistischer, unbegründeter und intransparenter Annahmen nicht 

um eine rechtlich notwendige Worst- Case- Betrachtung des Vorhabens handelt. �Die Analyse 

bietet somit für die Umlandkommunen kein ausreichendes Abwägungsmaterial für die Beurteilung 

der Auswirkungen des Vorhabens gemäß §11 (3) BauNVO.� 

Die vorgenannten Einschätzungen des Büros Junker und Kruse macht sich die Stadt Siegburg zu 

eigen und bringt sie vollumfänglich, in Form der anliegenden  �Fachliche Bewertung der 
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Wirkungsanalyse� als Stellungnahme innerhalb der Beteiligung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in das Verfahren mit ein. 

Das aktualisierte Verträglichkeitsgutachten vom Büro Dr. Lademann & Partner kann die weiterhin 

bestehenden Bedenken der Stadt Siegburg in Bezug auf mögliche negative städtebauliche 

Auswirkungen des zentralen Versorgungsbereiches �Innenstadt� nach alledem nicht ausräumen. 

Insbesondere die Auswirkungen im Sortiment Bekleidung sind hierbei aus Sicht der Stadt 

Siegburg nicht ausreichend berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der vorgenannten Kritik in Bezug 

auf die Beteiligung der rak- Kommunen im gemeinsam beschlossenen Verfahren, könnte die 

Beauftragung eines neutralen Gutachters nach wie vor einen Lösungsansatz darstellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Barbara Guckelsberger 

Technische Beigeordnete  

Anlage
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1 Ausgangslage 

In der Stadt Sankt Augustin ist die Umstrukturierung und � damit verbunden � deutliche 
Verkaufsflächenerweiterung des dortigen Einkaufszentrums HUMA Einkaufspark geplant. 
Diese soll insbesondere zentrenrelevante Branchen, v. a. den Bekleidungsbereich, betref-
fen. Die Größenordnung des geplanten Vorhabens erfordert eine städtebauliche und 
raumordnerische Wirkungsanalyse, die unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen (BauGB, BauNVO, Entwurf des LEP NRW) und Erfordernisse (Auswertung 
jüngster Rechtsprechung zum Themenkomplex Einzelhandelssteuerung im Rahmen der 
Bauleitplanung) detaillierte Aussagen zu möglichen negativen städtebaulichen Auswirkun-
gen liefert.  

Zu diesem Vorhaben wurden im Auftrag der Jost Hurler Beteiligungs- und Verwaltungsge-
sellschaft GmBH & C. KG bereits in den Jahren 2010 und 2011 entsprechende Untersu-
chungen1 durch das Büro Dr. Lademann & Partner, Gesellschaft für Unternehmens- und 
Kommunalberatung mbH2, erstellt. Diese Untersuchungen kamen jeweils zu dem Ergeb-
nis, dass das untersuchte Vorhaben raumordnerisch und städtebaulich als verträglich ein-
zustufen sei. Das Büro Junker und Kruse hat im Auftrag der Stadt Siegburg sowie weiterer 
Umlandkommunen in den Jahren 2010 und 2011 beide Gutachten auf ihre Plausibilität 
überprüft und kam hierbei zu dem Ergebnis, dass die Gutachten kein ausreichendes Ab-
wägungsmaterial für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens gemäß § 11 (3) 
BauNVO bilden. Im Jahr 2013 wurde erneut ein aktualisiertes Verträglichkeitsgutachten 
vorgelegt: 

Dr. Lademann & Partner (2013): Erweiterung und Umstrukturierung des HUMA Ein-
kaufsparks in Sankt Augustin im Rahmen des Stadtentwicklungsprojektes �Urbane Mitte 

Sankt Augustin�. Aktualisiertes Verträglichkeitsgutachten HUMA St. Augustin. Hamburg. 

Diesem liegt eine veränderte Vorhabendimensionierung zugrunde. Demnach soll der ge-
plante Verkaufsflächenzuwachs statt auf 16.200 auf 9.000 m² begrenzt werden. Gleich-
zeitig sollen im Rahmen der Umstrukturierung in den einzelnen Branchen jedoch � z. T. 
deutlich � größere Spielräume eingeräumt werden als ursprünglich untersucht, so u. a. in 
der Branche Bekleidung ein Zuwachs um 12.400 m² Verkaufsfläche (statt 9.850 m²).  

Die aktuelle Untersuchung kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das untersuchte Vor-
haben raumordnerisch und städtebaulich als verträglich einzustufen sei. Auch für die Städ-
te Bonn, Königswinter, Siegburg und Troisdorf, die sich jeweils ganz oder in Teilen im 
Naheinzugsgebiet befinden, sind laut dem Gutachten keine negativen Auswirkungen zu 
erwarten. Zur Überprüfung der Ergebnisse haben die genannten Städte unter Federfüh-
rung der Stadt Siegburg das Gutachterbüro Junker und Kruse, Stadtforschung ¡ Planung, 

                                                
1  Dr. Lademann & Partner (2010): Erweiterung und Umstrukturierung des HUMA Einkaufsparks in Sankt 

Augustin. Gutachten zu den städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen eines Erweiterungs- 
und Umstrukturierungsvorhabens. Hamburg; 

 Dr. Lademann & Partner (2011): Erweiterung und Umstrukturierung des HUMA Einkaufsparks in Sankt 
Augustin im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts �Urbane Mitte Sankt Augustin�. Hamburg. 

2  im Folgenden als DLP bezeichnet 
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Dortmund mit einer Kurzstellungnahme zu dem aktuellen Gutachten beauftragt. Es wird 
im Folgenden untersucht, ob die vorliegende Wirkungsanalyse von DLP eine sachgerechte 
Abwägung im Rahmen der Beurteilung der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen 
Auswirkungen des Planvorhabens ermöglicht. Es ist nicht Gegenstand der vorliegenden 
Stellungnahme, eine eigenständige Verträglichkeitsanalyse zu dem o.a. Planvorhaben 
durchzuführen. 
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2 Bewertung des Gutachtens von Dr. Lademann und Partner 

Im Folgenden wird herausgearbeitet, inwieweit der fachliche und methodische Aufbau 
dieser Arbeit und die darin getroffenen Annahmen plausibel sind.  

2.1 Flächenproduktivität und Verkaufsflächen des Vorhabens  

Die zukünftigen Umsätze des Vorhabens werden von DLP analog zu den Vorgängerversi-
onen des Gutachtens mit Hilfe einer sogenannten Marktanteilsbetrachtung ermittelt (S. 
87ff.). Im Gutachten finden sich in diesem Zusammenhang umfangreiche Tabellen. Es ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich bei den dargestellten Marktanteilen letztendlich 
um durch den Gutachter �gesetzte� Werte handelt, die dieser mit eigenen Berechnungen 

und einer Analyse vergleichbarer Objekte begründet. Eine Nachprüfbarkeit der Herleitung 
der Vorhabenumsätze ist bei dem gewählten Verfahren demnach nur bedingt gegeben. 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang jedoch vor allem die Fragestellung, ob die re-
sultierenden Umsätze und Flächenproduktivitäten des Vorhabens als entscheidender Ein-
gangsparameter der Wirkungsanalyse plausibel und dem rechtlich geforderten �Worst-
Case-Ansatz� angemessen sind. Die aktuell untersuchten warengruppenspezifischen Ver-
kaufsflächen und Umsätze des Vorhabens nach DLP sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Verkaufsflächen 

Gemäß der aktuellen Planung soll die Verkaufsfläche des HUMA Einkaufsparks von derzeit 
30.000 auf rd. 39.000 m² erweitert werden (statt auf ursprünglich geplante rd. 
46.000 m²).  

§ Für den derzeitigen Bestand im HUMA Einkaufspark nimmt der Gutachter branchen-
spezifische Verkaufsflächen (wie auch Flächenproduktivitäten und Umsätze) an, die 
mit den Vorgängerversionen des Gutachtens identisch sind.  

§ Für die Planung legt der Gutachter in Abweichung zu den Vorgängerversionen des 
Gutachtens keine konkrete Sortimentsstruktur zugrunde, sondern stellt in allen Bran-
chen Maximalverkaufsflächen ein, die dem Betreiber eine entsprechende Flexibilität 
ermöglichen sollen3. Diese bewegen sich in der Summe deutlich über der zulässigen 
Gesamtverkaufsfläche von 39.000 m². Gleichzeitig liegen sie mit einer Ausnahme 
(Sportartikel) auch über den branchenspezifischen Verkaufsflächen, die in den bisheri-
gen Gutachten untersucht wurden (trotz der seinerzeit höheren, untersuchten Ge-
samtverkaufsfläche von 46.000 m²). Das Spektrum der Abweichungen reicht von 
+ 10 % (Schuhe) bis + 100 % (Uhren / Schmuck, Lederwaren / Geschenkartikel, 
Parfümeriewaren). Die aktuell eingestellten Maximalverkaufsflächen stimmen weitge-
hend (bei kleineren Abweichungen) mit denen überein, die der Gutachter DLP bereits 
2011 (S. 84 f.) in einer Art �Nachtrag� zur Verträglichkeitsberechnung als maximal 

                                                
3  Aus diesem Grund sind laut DLP (2013, S. 94,) anders als in den Vorgängerversionen des Gutachtens, 

auch keine Angaben zum künftigen Gesamtumsatz möglich. 
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verträgliche Verkaufsflächen präsentierte, ohne hierfür jedoch eine detaillierte Herlei-
tung zu liefern.  

Tabelle 1: Verkaufsflächen und Umsätze des Vorhabens nach DLP 

Branchen 
Verkaufsfläche 

(m²) 
Flächenprodukti-
vität (Euro / m²) 

Umsatz (Mio. 
Euro) 

Periodischer Bedarf 10.500 5.200 54,6 

Bekleidung 17.200 3.100 53,3 

Schuhe 2.900 3.300 9,6 

Elektro 5.000 7.100 35,5 

Sportartikel 4.700 3.300 15,5 

Bücher / Zeitschriften, Schreibwaren, 

Spielwaren 
3.900 4.500 17,6 

Uhren / Schmuck, Lederwaren /            
Geschenkartikel, Parfümeriewaren 

2.000 6.800 13,6 

Sonstige zentrenrelevante Sortimente 6.500 2.000 13,0 
Quelle: DLP 2013, S. 91 

Sortimentssystematik 

§ Positiv hervorzuheben ist, dass die Sortimentssystematik in der aktuellen Gutachten-
fassung erstmals weitgehend transparent gemacht wird. So wird insbesondere von 
DLP (2013, S. 4) erstmals erläutert, dass die sonstigen zentrenrelevanten Sortimente 
den Bereichen �Hausrat (inkl. Glas, Porzellan, Keramik), Wohnaccessoires, Foto / Film 

/ Optik, Heimtextilien und übriger Freizeitbedarf (z. B. Modellbau, Bastelbedarf, 
Zooartikel, Musikinstrumente� zuzuordnen sind.  

§ Hieraus ergibt sich jedoch insofern eine Plausibilitätsproblematik, als dass deutlich 
wird, dass in dieser Sammelgruppe höchst unterschiedliche und aus Sicht von Junker 
und Kruse klar voneinander abgrenzbare Sortimente zusammengefasst wurden. So 
wäre es inhaltlich sachgerechter gewesen, z. B. Foto / Film dem Bereich Elektronik zu-
zuordnen. Hinzu kommt, dass es sich bei den von DLP genannten Sortimenten teilwei-
se überhaupt nicht um zentrenrelevante Sortimente handelt. So sind Zooartikel gemäß 
kommunaler Sortimentsliste in Sankt Augustin4, wie auch in weiteren Nachbarkommu-
nen, nicht als zentrenrelevant eingestuft. Die ausschließlich kumulierte Untersuchung 
zahlreicher Einzelbranchen � obwohl diese theoretisch jeweils bis 6.500 m² Verkaufs-
fläche ausgeweitet werden könnten � ist kritisch zu bewerten, diese zu einer deutli-
chen Nivellierung der Auswirkungen führen kann. Dies gilt in besonderem Maße vor 
dem Hintergrund der erfolgten Zusammenfassung von zentrenrelevanten und nicht-
zentrenrelevanten Branchen. 

                                                
4 BBE Retail Experts (2008): Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept Stadt St. Augustin. Köln, S. 89. 
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Flächenproduktivitäten und Umsätze 

§ Positiv hervorzuheben ist, dass die Flächenproduktivitäten des Vorhabens, die von 
Junker und Kruse bereits in der Vergangenheit als zu gering bewertet wurden, zumin-
dest in einigen Branchen nach oben korrigiert wurden. Dies betrifft die Branchen 
Sportartikel und Bücher / Zeitschriften, Schreibwaren, Spielwaren, in denen die Flä-
chenproduktivitäten sich nach Einschätzung von Junker und Kruse durch die Anhe-
bung in einer angemessenen Größenordnung bewegen.  

§ Trotz einer geringfügigen Anhebung als nach wie vor zu gering zu bewerten ist die 
Flächenproduktivität in den sonstigen zentrenrelevanten Sortimenten mit nur 2.000 
Euro / m². Zum Vergleich: Für den Einzelhandelsbestand in den zentralen Versor-
gungsbereichen im Umland der Stadt Sankt Augustin legt DLP (2013, S. 23ff.) in die-
ser �Sammelbranche� durchgängig höhere Flächenproduktivitäten zugrunde (Durch-
schnitt hier: 2.300 Euro / m²5). Ähnliches gilt für die Sammelbranche Uhren / 
Schmuck, Lederwaren / Geschenkartikel, Parfümeriewaren mit 6.800 Euro / m² für 
das Vorhaben und 8.700 Euro / m² im Bestand6. In der Innenstadt von Siegburg sind 
es sogar 9.700 Euro / m². Die Abweichungen zwischen einzelnen Standorten können 
zwar auch darauf zurückzuführen sein, dass die Einzelsortimente der Sammelbranche 
sehr unterschiedliche Flächenproduktivtäten aufweisen (z. B. Uhren / Schmuck > Ge-
schenkartikel); im Sinne des Worst-Case-Ansatzes hätte jedoch von einer möglichst 
produktiven Sortimentsstruktur des Vorhabens ausgegangen werden müssen, zumal 
es sich bei den geplanten maximal 2.000 m² fast ausschließlich um Verkaufsflächen-
zuwächse handelt (Bestand: 400 m²) und offenbar keine weitergehend differenzierten 
Vorgaben zur Sortimentsstruktur existieren. 

§ Eine sogar geringere Flächenproduktivität als in den früheren Gutachtenversionen 
setzen DLP in der Branche Elektro mit 7.100 Euro / m² (statt 8.200 Euro / m²) an. 
Somit käme es hier (laut DLP) als einziger Branche infolge der Erweiterung und Um-
strukturierung nicht zu einem Produktivitätszuwachs. Begründet wird diese Einschät-
zung mit dem Vorliegen �zahlreicher Planvorhaben im Umland� (DLP 2013, S. 87). 
Dies ist nach Einschätzung von Junker und Kruse nicht ausreichend.  

§ In den Branchen Bekleidung und Schuhe wurden die Flächenproduktivitäten der 
früheren Gutachtenversionen beibehalten. Dies ist in mehrfacher Hinsicht zu kritisie-
ren. Zum einen wurde bereits in der Vergangenheit kritisiert, dass insbesondere die 
Flächenproduktivität in der Branche Bekleidung mit nur 3.100 Euro / m² als zu gering 
bewerten ist, da moderne Filialisten, wie sie im Einkaufszentrum HUMA geplant sind, 
höhere Werte erzielen.  

§ Diese Kritik muss noch einmal verschärft werden vor dem Hintergrund, dass die aktu-
elle Vorhabenkonzeption gegenüber den vorherigen Planungen einen deutlich höhe-
ren Anteil kleinflächiger Fachgeschäfte zu Lasten größer dimensionierter Fachmarkt-
konzepte vorsieht. Bei dieser Struktur ist von einer höheren Flächenproduktivität 

                                                
5   ohne Innenstadt Bonn, die nur aufgrund ihrer tendenziell höheren Leistungsfähigkeit bewusst nicht mit in 

den Vergleichswert eingerechnet wurde 
6  erneut ohne Innenstadt Bonn 
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auszugehen, wie auch DLP (2013, S. 87f.) grundsätzlich einräumt: �Der höhere Klein-
flächenanteil würde theoretisch auch zu höheren Flächenproduktivitäten führen. Dass 
die Flächenproduktivitäten (auch und insbesondere für den Sortimentsbereich Beklei-
dung) nicht höher ausfallen als in der DLP-Prognose aus 2011 liegt daran, dass das 
Huma-Einzugsgebiet und damit das verfügbare Marktpotenzial (im Verhältnis zur 
Vorhabenprognose 2011) für das nunmehr kleinere Restrukturierungsvorhaben kleiner 
bzw. geringer ausfällt.� In einer Fußnote führen DLP (2013, S. 88) ergänzend aus: 
�Für das Segment Bekleidung beträgt das Kaufkraftpotenzial nunmehr lediglich rd. 
530 Mio. � - dies entspricht einem Rückgang von mehr als 25 %. Dies gilt analog 
auch für andere Sortimente. Insofern ist die Annahme Dr. Lademann & Partners auch 
für den worst case plausibel, dass die maximale Umsatzerwartung für das Vorhaben 
limitiert wird und die Flächenproduktivitäten trotz des zugenommenen Anteils klein-
flächiger Formate heute nicht höher anzusetzen ist als in 2011.� 

§ Diese Argumentation von DLP ist in mehrfacher Hinsicht nicht plausibel. Zum einen ist 
aus Sicht des Büros Junker und Kruse die Argumentation über einen verkleinerten Ein-
zugsbereich grundsätzlich kritisch zu sehen (vgl. Kapitel 2.4).  

§ Zum anderen ist das verringerte Marktpotenzial in der Branche Bekleidung, auf dass 
sich DLP beruft, nicht nur dem verkleinerten Einzugsgebiet geschuldet, sondern insbe-
sondere auch der Tatsache, dass DLP (2013) gegenüber der Vorgängeruntersuchung 
von einem erheblich geringeren Pro-Kopf-Kaufkraftvolumen in der Branche Beklei-
dung ausgeht � und das bereits bezogen auf den Status-Quo. Dies lässt sich z. B. an-
hand der Stadt Sankt Augustin selbst veranschaulichen, für die DLP 2013 mit 570 Euro 
pro Kopf7 ein gegenüber der Untersuchung aus dem Jahr 2011 (660 Euro pro Kopf8) 
um 14 % verringertes Pro-Kopf-Kaufkraftvolumen zugrunde legt.  

§ Näher thematisiert oder begründet wird diese erhebliche Diskrepanz nicht; sie ist da-
her grundsätzlich nicht unkritisch zu sehen (vgl. Kapitel 2.3). Viel gravierender wiegt 
jedoch, dass DLP das verringerte Marktpotenzial einseitig ausschließlich dazu heran-
zieht, die trotz des Kleinflächenkonzeptes unterlassene Anhebung der zukünftigen 
Flächenproduktivitäten zu begründen. Die Höhe der im Status-Quo für den HUMA 
Einkaufspark angesetzten Flächenproduktivitäten und Umsätze bleibt jedoch unver-
ändert und unhinterfragt. Dies ist nicht plausibel. Deutlich wird dies auch anhand 
der Annahmen von DLP zu den derzeit erzielbaren Marktanteilen des HUMA Ein-
kaufsparks, die von DLP 2013 u. a. in der Branche Bekleidung in allen Zonen so erhöht 
wurden, dass trotz deutlich geringerem Marktpotenzial (- 25 %9) exakt das gleiche 

                                                
7  Eigene Berechnung auf Basis der Angaben von DLP (2013, S. 85 und 90) zur aktuellen Einwohnerzahl 

(55.810) und zum derzeitigen branchenspezifischen Kaufkraftpotenzial (31,9 Mio. Euro) in der Stadt Sankt 
Augustin 

8  Analoge Berechnung auf Basis der Angaben von DLP (2011, S. 61 und 64) 
9  Rückgang in der Branche Bekleidung von 633,8 Mio. Euro nach DLP (2011, S. 64) auf 465,9 Mio. Euro 

nach DLP (2013, S. 90) 
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Bestandsumsatzvolumen wie in der Vorgängeruntersuchung resultiert.10 Dieses Vorge-
hen weckt nicht nur den Eindruck einer gewissen Beliebigkeit bei Durchführung der 
Marktanteilsbetrachtung als wesentlicher Grundlage der Untersuchung. Es führt insbe-
sondere dazu, dass der Umsatzzuwachs infolge der Umstrukturierung zu gering ab-
gebildet wird, da das vermeintlich erheblich verringerte Marktpotenzial nur im Rah-
men der Prognose als mindernder Faktor berücksichtigt wird, nicht jedoch im Status 
Quo. 

2.2 Angebotsanalyse 

Erhebungsumfang 

§ Dem Verträglichkeitsgutachten liegt gemäß DLP (2013, S. 5) eine �aktualisierende 

Totalerhebung aller Einzelhandelsbetriebe in den Innenstädten / zentralen Versor-
gungsbereichen� in den untersuchten Kommunen zugrunde. Hierbei ist positiv her-
vorzuheben, dass das aktuelle Gutachten, anders als die bisherigen Versionen, auch 
kartographische Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche enthält. 

§ Analog zu den früheren Versionen des Gutachtens finden sich für die Innenstädte der 
Mittel- und Oberzentren im Umland des Vorhabens sowie für einzelne Nebenzentren 
(2013: Bonn-Beul und Königswinter-Oberpleis) im Gutachten transparente Darstel-
lungen von erhobenen Verkaufsflächen und geschätzten Umsätzen sowie kurze textli-
che Beschreibungen der Angebotssituation (S. 221ff.). Beschreibungen und Angaben 
für die sonstigen Nebenzentren in den Mittel- und Oberzentren, die zentralen Ver-
sorgungsbereiche der Grundzentren sowie alle weiteren Angebotsstandorte im 
Einzugsgebiet bleiben hingegen auch in der aktuellen Fassung kursorisch bzw. fehlen. 
Auch in die eigentlichen Umsatzumverteilungsberechnungen werden diese kleineren 
Zentren nach wie vor nicht einbezogen (Ausnahme: periodischer Bedarf). Aus Sicht 
des Büros Junker und Kruse können negative städtebauliche und versorgungsstruktu-
relle Auswirkungen hier jedoch auch in weiteren Branchen nicht pauschal ausgeschlos-
sen werden. Analogieschlüsse auf Basis der Ergebnisse für die untersuchten großen 
Zentren in den Mittel- und Oberzentren sind nicht ohne Weiteres möglich, da die 
Ausgangssituation sich in kleineren Zentren insofern abweichend darstellt, als dass in-
folge eines geringeren Umsatzvolumens tendenziell eher hohe prozentuale Um-
satzumverteilungsquoten erreicht werden11.  

§ Generell kritisch zu sehen ist, dass außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
überhaupt keine Erhebungen des Angebotsbestandes erfolgten, allerdings im Rah-

                                                
10  So ging DLP z. B. 2011 (S. 64) noch davon aus, dass der HUMA Einkaufspark derzeit in der Branche Be-

kleidung in Zone 1 (Sankt Augustin) 7 % des lokalen Kaufkraftpotenzials abschöpfen kann � 2013 wurde 
von einer um ca. 40 % höheren Abschöpfungsquote in Höhe von 10 % ausgegangen, um zum gleichen 
Gesamtergebnis zu kommen. Diese Beobachtung ist auch auf die anderen Zonen und Branchen übertrag-
bar. 

11  Dieser Zusammenhang ist auch daran ablesbar, dass in dem Nebenzentrum Königswinter-Oberpleis, wel-
ches erst im Zuge der ersten Aktualisierung der Verträglichkeitsanalyse im Jahr 2011 einbezogen wurde, 
gemäß den Ergebnissen von DLP (2013, S. 115) in vielen Branchen die höchsten prozentualen Umsatzum-
verteilungen zu verzeichnen sind. 
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men der Umsatzumverteilungsberechnung erhebliche Abschläge für Umsatzumvertei-
lungen an diesen Standorten vorgenommen wurden. Aufgrund der Intransparenz die-
ses Bearbeitungsschrittes kann nicht überprüft werden, ob die teilweise erhebliche 
Höhe dieser Abschläge für nicht-zentrale Standorte, durch die die Umsatzumvertei-
lungen in den Zentren reduziert werden, plausibel ist (vgl. Kapitel 2.6). Im periodi-
schen Bedarfsbereich werden von DLP (2013, S. 117) zwar kumulierte Angaben zum 
Verkaufsflächen- und Umsatzbestand aller sonstigen Standorte in den Zonen 1 und 2 
gegeben. Diese Angaben beruhen jedoch nicht auf gutachterlichen Primärerhebun-
gen, sondern auf Angaben eines Datenportals u. a. für Handelsdaten (OnGeo / Tra-
deDimensions). Nähere Angaben zur Ermittlungsart oder -zeitpunkt werden nicht ge-
macht, weshalb die Belastbarkeit dieser aggregierten Daten durchaus kritisch gesehen 
werden muss. In den übrigen Branchen fehlen jegliche Angaben zu den außerhalb der 
Zentren angesetzten Verkaufsflächen und Umsätzen. 

§ Entsprechende Angaben wären für eine Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit 
der Eingangsdaten der Auswirkungsanalyse wie auch ihrer Ergebnisse zwingend not-
wendig gewesen. Generell können aggregierte Angaben aus Datenbanken eigene, dif-
ferenzierte aktuelle und primärstatistische Erhebungen des Einzelhandelsbestandes 
nicht ersetzen und bilden somit keine geeignete Untersuchungsgrundlage. 

§ In diesen Zusammenhang ist auch zu stellen, dass das aktuelle Gutachten keine Analy-
sen der Einzelhandels- und Zentrenstrukturen der Stadt Sankt Augustin selbst enthält 
(Ausnahme: HUMA Einkaufspark). In den vorherigen Gutachten (DLP 2011, S. 22ff.) 
fanden sich noch Kennwerte und Analysen zur gesamtstädtischen Struktur sowie zu 
den einzelnen zentralen Versorgungsbereichen der Stadt. Auf diese wird in der aktuel-
len Fassung ohne nähere Begründung verzichtet. Dies ist auch insofern relevant, als 
dass DLP (2013, u. a. S. 81, 137, 138) im Gutachten an verschiedenen Stellen die 
Notwendigkeit der Vorhabenrealisierung mit der �stark gesunkene[n] Einzelhandels-
zentralität� der Stadt Sankt Augustin oder der �deutlich unterdurchschnittliche[n] Ein-
zelhandelszentralität der Innenstadtleitsortimente Schuhe und Bekleidung� begründet. 
Diese Aussagen bleiben im Gutachten jedoch gänzlich unbelegt, da die aktuellen ge-
samtstädtischen Kennwerte, wie z. B. die Zentralitäten12 der Stadt Stankt Augustin, 
nicht transparent gemacht werden.  

Erhobene Verkaufsflächen 

§ Mit Blick auf die von DLP (2013, S. 21ff.) im Umland der Stadt Sankt Augustin aktuell 
ermittelten Verkaufsflächen fällt auf, dass diese teilweise erhebliche Diskrepanzen zu 
den Erstuntersuchungen aufweisen. Diese werden von DLP (2013, S. 22) nur allge-
mein mit Bestandsveränderungen seit der Erhebung 2008 begründet, was jedoch nach 
Auffassung von Junker und Kruse nicht durchgängig plausibel ist. Dies betrifft in der 
Innenstadt Siegburg insbesondere die drei Sammelbranchen Branchen Bücher / Zeit-

                                                
12  Die Zentralität ist das Verhältnis zwischen dem errechneten Einzelhandelsumsatz und dem lokal vorhande-

nen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial. Sie zeigt an, wie viel der vorhandenen einzelhandelsrele-
vanten Kaufkraft am Standort durch den niedergelassenen Einzelhandel gebunden werden kann. Ein Wert 
von 100 bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genau so groß ist wie die lokal vorhandene einzelhandels-
relevante Kaufkraft im entsprechenden Sortiment; Werte über 100 deuten auf Zuflüsse von außen hin. 
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schriften, Schreibwaren, Spielwaren, Uhren / Schmuck, Lederwaren / Geschenkartikel, 
Parfümeriewaren und Sonstige zentrenrelevante Sortimente. Hier gab DLP die Ge-
samtverkaufsfläche in der Innenstadt Siegburg 2011 (S. 30) mit insgesamt knapp 
3.000 m² an, 2013 (DLP, S. 31) mit rd. 9.900 m², also dem mehr als Dreifachen. Aus 
diesen von DLP nicht näher thematisierten, erheblichen Diskrepanzen resultieren 
grundsätzliche Zweifel an der Belastbarkeit der Datengrundlagen. 

§ Generell nicht unkritisch zu sehen ist zudem das Vorgehen von DLP (2013, S. 72f.), 
auf der Angebotsseite zahlreiche zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht realisierte 
Vorhaben in die Berechnungen einzustellen. Dies führt zu einer tendenziellen Minde-
rung der abgebildeten Auswirkungen, da durch die � fiktive � Erhöhung des Be-
standsvolumens die prozentualen Umsatzumverteilungen reduziert werden. Dieses 
Vorgehen, Planungen künftiger Ansiedlungen bereits als Bestand zu behandeln, ist 
auch insofern als verzerrend zu bewerten, da umgekehrt im gleichen Zeitraum auch 
Betriebsaufgaben / -insolvenzen eintreten werden, die sich jedoch � mit einzelnen 
Ausnahmen � nicht vorhersagen lassen. Die Vorgehensweise von DLP wurde bereits in 
der Vergangenheit von Junker und Kruse kritisiert. Mit Blick auf die aktuelle Gut-
achtenversion muss diese Kritik jedoch verschärft werden, denn während von DLP 
2011 (S. 53) nur 1.800 m² geplante Bekleidungsverkaufsfläche in Troisdorf eingestellt 
wurde, zählt der Gutachter aktuell (2013, S. 72f.) Vorhaben mit einer Gesamtver-
kaufsfläche von über 40.000 m² auf, die �rechnerisch [�] berücksichtigt� wurden. 
Dabei bleibt der Bearbeitungsschritt in hohem Maße intransparent, da vom Gutach-
ten keine Angaben dazu gemacht werden, welche branchenspezifischen Verkaufsflä-
chen und vor allem Umsätze für die einzelnen Vorhaben konkret angesetzt wurden. 

Flächenproduktivitäten 

Gerade im Rahmen einer Auswirkungsanalyse sollte bezüglich der Flächenproduktivitäten 
des Bestandes generell mit sehr vorsichtigen Annahmen (im Sinne geringerer Produktivitä-
ten) operiert werden, da zu hoch geschätzte Bestandsumsätze als Eingangsgröße der Wir-
kungsanalyse die Gefahr einer Reduzierung der prozentualen Auswirkungen bergen. 

§ Vor diesem Hintergrund ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die von Junker und Kruse 
als zu hoch kritisierten Flächenproduktivitäten des Bestandes von DLP (2013, S. 22ff.) 
in einem Großteil der Branchen gegenüber den Erstuntersuchungen zumindest leicht 
nach unten korrigiert wurden. Dadurch konnte vielfach auch eine plausiblere Relati-
on zu den für das Vorhaben angesetzten Werten erzielt werden. In Tabelle 2 wird 
eine beispielhafte Gegenüberstellung für die Stadt Siegburg gegeben. Auch für die 
anderen Städte erfolgten jedoch teilweise vergleichbare Reduzierungen. 
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Tabelle 2: Gegenüberstellung von Flächenproduktivitäten des Vorhabens sowie 
des Bestandes in Siegburg nach DLP (Angaben in Euro / m²) 

Branchen 
 Vorhaben         

2013 
Innenstadt         

Siegburg 2013 

Zum Vergleich: 
Innenstadt Sieg-
burg 2010/11 

Periodischer Bedarf 5.200 5.700 5.700 

Bekleidung 3.100 3.100 3.400 

Schuhe 3.300 3.400 3.500 

Elektro 7.100 5.900 5.700 

Sportartikel 3.300 3.000 2.800 

Bücher / Zeitschriften, Schreibwaren, 
Spielwaren 

4.500 4.200 7.000 

Uhren / Schmuck, Lederwaren / Ge-
schenkartikel, Parfümeriewaren 

6.800 9.700 3.600 

Sonstige zentrenrelevante Sortimente 2.000 2.400 1.900 
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von DLP 2010, 2011 und 2013 

§ Es fällt jedoch auf, dass nach wie vor in einigen Branchen eine unplausible Relation 
zwischen den Flächenproduktivitäten des Bestandes und denen des Vorhabens be-
steht. Bereits herausgestellt (vgl. Kapitel 2.1) wurde dies für die Branchen Uhren / 
Schmuck, Lederwaren / Geschenkartikel, Parfümeriewaren sowie Sonstige zen-
trenrelevante Sortimente. Hier überschreiten die Flächenproduktivitäten des Bestan-
des die des Vorhabens nicht nur in Siegburg, sondern in fast allen untersuchten Städ-
ten. Im Vergleich mit dem Gutachten aus dem Jahr 2011 fällt zudem auf, dass die Flä-
chenproduktivitäten des Bestandes hier erheblich angehoben wurden; so u. a. in 
Siegburg in der Branche Uhren / Schmuck, Lederwaren / Geschenkartikel, Parfüme-
riewaren auf mehr als das Doppelte des ursprünglichen Wertes. Im Resultat aus 
deutlich höherer Verkaufsfläche (siehe oben) und Flächenproduktivität ergibt sich in 
dieser Branche in der Innenstadt von Siegburg gemäß DLP 2013 (S. 31) mit 28,7 Mio. 
Euro ein Umsatzvolumen, dass sich auf mehr als das Zehnfache des DLP-Wertes von 
2011 (S. 30: 2,5 Mio. Euro) beläuft. Diese Diskrepanz ist nicht plausibel. 

§ Auch in weiteren Branchen gilt, dass die Relation der Flächenproduktivitäten von Vor-
haben und Bestand nach wie vor keinen Worst-Case-Ansatz abbildet, so u. a. in den 
Branchen Bekleidung und Schuhe, in denen für das Vorhaben � im Vergleich mit den 
umliegenden Zentren � nur eine durchschnittliche Flächenproduktivität angesetzt 
wurde. Dies trägt der zu erwartenden hohen Attraktivität des Einkaufszentrums HU-
MA nach seiner Umstrukturierung nach Auffassung von Junker und Kruse nicht an-
gemessen Rechnung. 

§ Zudem liegen die von DLP angesetzten Flächenproduktivitäten in der Innenstadt Sieg-
burg nach wie vor vielfach (u. a. Bekleidung, Schuhe, Sport) deutlich über den im 
kommunalen Einzelhandelskonzept angesetzten Werten. So schätzt DLP (2013, S. 
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31) in den genannten Branchen die Flächenproduktivität 10 % (Sport) bis 40 % 
(Schuhe) höher ein als die BBE im Rahmen des kommunalen Einzelhandelskonzeptes13. 

2.3 Nachfrageanalyse 

Status Quo 

§ Bezüglich der zugrunde gelegten nachfrageseitigen Kennwerte (DLP 2013, S. 18ff., 
82ff.) fällt auf, dass diese ebenfalls teilweise erhebliche Diskrepanzen zu den Vorgän-
geruntersuchungen aufweisen: 

§ Besonders hohe Diskrepanzen ergeben sich im Hinblick auf die angenommene, ein-
zelhandelsrelevante Pro-Kopf-Kaufkraft. In Anbetracht des vergleichsweise kurzen 
Zeitraums von knapp zwei Jahren zwischen den Untersuchungen sind diese Abwei-
chungen im zweistelligen Prozentbereich nicht plausibel. So liegen jährliche Verände-
rungen üblicherweise im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Die Größenordnung 
der sich aus den DLP-Zahlen ergebenden Diskrepanzen lässt sich z. B. anhand der 
Stadt Sankt Augustin veranschaulichen, für die DLP 2013 mit 570 Euro pro Kopf14 ein 
gegenüber der Untersuchung aus dem Jahr 2011 (660 Euro pro Kopf15) um 14 % ver-
ringertes Pro-Kopf-Kaufkraftvolumen zugrunde legt. Im Bereich Uhren / Schmuck, 
Lederwaren / Geschenkartikel, Parfümeriewaren hingegen liegt das aktuelle Pro-Kopf-
Kaufkraftvolumen gemäß DLP16 20 % über dem 2011 angesetzten Wert. Näher the-
matisiert oder begründet werden die erheblichen Abweichungen nicht, wodurch 
grundsätzliche Zweifel an der Belastbarkeit der Datengrundlagen entstehen. 

§ Auch die angesetzten Bevölkerungszahlen stehen in einer unplausiblen Relation zu 
den früheren Versionen des Gutachtens. Zwar stimmen alle Versionen des DLP-
Gutachtens (2010, S. 17; 2011, S. 19 und 2013, S. 18) zutreffend darin überein, dass 
die Einwohnerentwicklung in Sankt Augustin in den vergangenen Jahren leicht nega-
tiv verlief. Dennoch weicht die im aktuellen Gutachten für Sankt Augustin angegebe-
ne Bevölkerungszahl (Bezugsjahr 2012) von 55.810 sowohl von der im Gutachten 
2011 genannten Zahl (55.524, Bezugsjahr 2010) als auch von der im Gutachten 2010 
genannten (55.624, Bezugsjahr 2009) nach oben ab, ohne dass dies thematisiert oder 
begründet würde. 

                                                
13  Eigene Berechnung anhand der Umsatzangaben im Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept der Stadt 

Siegburg (BBE 2008, S. 31) sowie im Gutachten von DLP 2013, S. 31. 
14  Eigene Berechnung auf Basis der Angaben von DLP (2013, S. 85 und 90) zur aktuellen Einwohnerzahl 

(55.810) und zum derzeitigen branchenspezifischen Kaufkraftpotenzial (31,9 Mio. Euro) in der Stadt Sankt 
Augustin 

15  Analoge Berechnung auf Basis der Angaben von DLP (2011, S. 61 und 64) 
16  Analoge Berechnung auf Basis der Angaben von DLP 2011 (S. 61 und 64) und 2013 (S. 85 und 90) 
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Prognose 

§ Auch die Prognose der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist in mehrfacher Hinsicht 
nicht belastbar. Zum einen müssen die Basisdaten generell hinterfragt werden (siehe 
oben). Darüber hinaus ist aus Sicht des Büros Junker und Kruse nicht nachvollziehbar, 
dass DLP zwar im aktuellen Gutachten � analog zu den früheren Gutachten � eine ne-
gative Bevölkerungsentwicklung in Sankt Augustin in den vergangenen Jahren konsta-
tiert, für die kommenden Jahre jedoch von einer Trendumkehr und einem Bevölke-
rungswachstum ausgeht. Der Umstand, dass diese Trendumkehr, die bereits im Erst-
gutachten aus dem Jahr 2010 vermutet wurde, seitdem offensichtlich nicht eingetre-
ten ist, vermag hierbei nicht die optimistische Grundhaltung des Gutachters zu beein-
flussen. Dies ist insofern als Rückschritt zu bewerten, als dass der Gutachter im Jahr 
2011 (S. 19) bereits eine wesentlich realistischere Prognose anstellte, wenn er ausführ-
te: �Die Bevölkerungsprognosen des Landesamts für Statistik Nordrhein-Westfalen 
gehen für den Rhein-Sieg-Kreis von einem Wachstum von 0,2 % p.a. bis zum Jahre 
2015 aus. Für Sankt Augustin (analog zur vergangenen Entwicklung im Vergleich zum 
Landkreis) wird die Bevölkerungszahl minimal sinken [�].� In der aktuellen Gut-
achtenversion wird hingegen die Prognose für den Rhein-Sieg-Kreis (aktuell +0,1 %) 
pauschal auf die Stadt Sankt Augustin übertragen � die in allen Gutachtenversionen 
am Zahlenmaterial (vgl. u. a. DLP 2013, S. 18) klar ablesbare Tatsache, dass sich Sankt 
Augustin von der Entwicklung des Kreises negativ abkoppelt, wird hierbei von DLP 
nicht berücksichtigt. 

§ Auch für weitere Kommunen geht DLP (2013, S. 85) von einer zu positiven Bevölke-
rungsentwicklung aus, so u. a. für die Stadt Bonn, für die er unter Verweis auf das 
Statistische Landesamt NRW von einem Wachstum von jährlich 1,0 % bzw. insgesamt 
5 % bis zum Jahr 2017 ausgeht. Tatsächlich sind es nach den aktuellen Prognosen des 
Statistischen Landesamtes NRW aus dem Jahr 201217, die zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Untersuchung von DLP somit bereits vorlagen, jedoch nur 0,68 % pro Jahr bzw. 
insgesamt 3,4 %. Diese Abweichung entspricht bereits einem Unterschied von 5.300 
Menschen bzw. einer Überschätzung des zukünftigen, untersuchungsrelevanten Kauf-
kraftpotenzials durch DLP um über 10 Mio. Euro. 

§ Bezüglich der zugrunde gelegten einzelhandelsrelevanten Pro-Kopf-
Kaufkraftvolumina geht DLP (2013, S. 85ff) offensichtlich in den nächsten fünf Jah-
ren nicht von Veränderungen aus18. Dies überrascht � auch vor dem Hintergrund der 
großen Veränderungen, die bezüglich dieses Kennwertes in den vergangenen zwei 
Jahren angenommen wurden (siehe oben). Setzt man beispielsweise für die Branche 
Bekleidung eine auch zukünftig negative Tendenz bei der Entwicklung der einzelhan-
delsrelevanten Pro-Kopf-Kaufkraftvolumina an, würde diese die � allenfalls geringfü-

                                                
17  Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik (Hrsg.) (2012): Vo-

rausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2011 bis 
2030/2050 = Statistische Analysen und Studien, Band 72. Düsseldorf. 

18  Eigene Berechnung aus Basis der Angaben zur Einwohnerzahl und dem einzelhandelsrelevanten Kaufkraft-
volumen in Sankt Augustin 2012 und 2017 nach DLP (2013, S. 85, 90 und 92). Die im Jahr 2017 Pro-
Kopf-Kaufkraftvolumina stimmen mit den Werten aus 2012 überein. 
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gig positive � Bevölkerungsentwicklung in der Region voraussichtlich überkompensie-
ren. 

§ Aus Sicht des Büros Junker und Kruse ist die Prognose der einzelhandelsrelevanten 
Kennwerte durch DLP nicht belastbar und führt im Ergebnis zu einer Überhöhung der 
zur zukünftig Verfügung stehenden, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft. Dies ist des-
halb besonders kritisch zu sehen, weil DLP (2013, S. 99ff.) im Rahmen der Umvertei-
lungsberechnung davon ausgeht, dass wesentliche Anteile des Vorhabenumsatzes 
durch eine �Erhöhung des Nachfragepotenzials (steigende Einwohnerzahlen)� erzielt 
werden können und dementsprechend keine Auswirkungen auf den bestehenden Ein-
zelhandel haben werden (vgl. Kapitel 2.6). 

2.4 Einzugsbereich des Ansiedlungsvorhabens  

§ Die von DLP (2013, S. 82ff.) vorgenommene Abgrenzung des Einzugsgebietes fällt 
gegenüber den vorherigen Gutachtenversionen kleiner aus, was der Gutachter auch 
transparent macht. Er begründet dies mit der verkleinerten Dimensionierung des 
Vorhabens sowie mit Konkurrenzvorhaben wie einem kürzlich eröffneten Einkaufs-
zentrum in Koblenz. Diese Begründung ist nach Einschätzung von Junker und Kruse 
nur teilweise nachvollziehbar. Denn die Behauptung, dass die Ausdehnung des Ein-
zugsgebietes aufgrund des vergleichsweise geringeren Verkaufsflächenzuwachses re-
duziert sei, steht in Widerspruch zu der in allen Gutachtenversionen getroffenen An-
nahme von DLP, dass das derzeitige Einzugsgebiet des HUMA Einkaufsparks und das 
Einzugsgebiet nach der Umstrukturierung und Erweiterung sich in ihrer Gesamt-
ausdehnung überhaupt nicht unterscheiden, sondern lediglich die Marktdurchdrin-
gung in diesem Gebiet gesteigert würde (vgl. u. a. DLP 2011, S. 59 und DLP 2013, 
S. 83). Nach dem aktuellen Gutachten würde das umstrukturierte und erweiterte Vor-
haben nunmehr ein kleineres Einzugsgebiet erschließen als es 2011 von DLP noch für 
den bestehenden HUMA Einkaufspark angenommen wurde. Dies stellt sich aus Sicht 
von Junker und Kruse nicht plausibel dar, zumal eine detaillierte Herleitung fehlt. Auch 
die in den Gutachtenversionen 2011 und 2013 getroffenen Annahmen zur Umsatz-
herkunft des Vorhabens stehen nach Auffassung von Junker und Kruse z. T. in Wider-
spruch zu der veränderten Abgrenzung (vgl. Kapitel 2.5). 

§ Folgt man dennoch der Argumentation von DLP und geht davon aus, dass innerhalb 
der letzten zwei Jahre eine deutliche Reduzierung des Einzugsgebietes des HUMA 
Einkaufsparks stattgefunden hat, stellt sich erneut die Frage, warum für den HUMA 
Einkaufspark in der aktuellen Untersuchung gegenüber dem letzten Gutachten unver-
änderte Flächenproduktivitäten und Umsätze angenommen wurde. Dieser Aspekt 
wurde bereits in Kapitel 2.1 thematisiert. Denn im Resultat bedingt die Reduzierung 
des Einzugsgebietes des HUMA Einkaufsparks eine Unterschätzung der Umsatzstei-
gerung durch die Erweiterung und Umstrukturierung, da Auswirkungen des reduzier-
ten Nachfragepotenzials auf die erzielbaren Umsätze nur mit Blick auf die zukünftige 
Situation, nicht jedoch auf den Status-Quo bei DLP Berücksichtigung finden. 
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2.5 Annahmen zur Kunden- / Umsatzherkunft 

§ Die Umsatzherkunft des Vorhabens schätzt DLP auch in der aktuellen Fassung auf 
Grundlage eines Marktanteilskonzeptes ab (2013, S. 90ff.). Abseits der allgemeinen 
Bedenken gegenüber diesem methodischen Vorgehen seitens des Büros Junker und 
Kruse, die bereits in Kapitel 2.1 formuliert wurden, ist bei der Bewertung dieses Ar-
beitsschritts neben dem konkreten Vorgehen vor allem die im Ergebnis angenommene 
Höhe des im Untersuchungsraum umverteilten Umsatzanteils des Vorhabens relevant, 
denn diese beeinflusst die Höhe der Umsatzumverteilungen maßgeblich.  

§ Mit Blick auf die Umsatzherkunft des Vorhabens wird seitens DLP (2013, S. 92f.) an-
genommen, dass in allen Branchen 90 % des zusätzlich generierten Umsatzes aus dem 
Einzugsgebiet stammen (Ausnahme: periodischer Bedarf). Diese Annahme entspricht 
in isolierter Betrachtung dem Worst-Case-Ansatz. Im vorliegenden Fall führt sie jedoch 
nicht dazu, dass ein vergleichbar hoher Umsatzanteil innerhalb des Einzugsgebietes 
umverteilt wird. Hier werden stattdessen zusätzlich hohe Abschläge vorgenommen 
(vgl. Kapitel 2.6). 

§ Aufschlussreich ist im vorliegenden Fall auch der Vergleich mit den früheren Versio-
nen des Gutachtens. So wurden seitens des Gutachters in der aktuellen Fassung auf-
grund des geringeren Marktpotenzials bei gleichzeitig höheren, branchenspezifischen 
Umsatzvolumina des Vorhabens höhere Marktanteile in den einzelnen Zonen des Ein-
zugsgebietes angesetzt. Im direkten Vergleich mit DLP (2011, S. 65) fällt jedoch auf, 
dass der Gutachter offensichtlich davon ausgeht, dass die erzielbare Erhöhung der 
Marktanteile in den einzelnen Zonen höchst unterschiedlich ausfällt (Tabelle 3).  

Tabelle 3: Gegenüberstellung der für das Vorhaben in der Branche Bekleidung 
von DPL 2011 und 2013 angenommenen Marktanteile des Gesamt-
vorhabens (inkl. Bestand) nach Zonen  

 2011 2013 Zuwachs 

Zone 1 (Abgrenzung 2011 und 
2013 identisch) 

25 % 40 % + 60 % 

Zone 2 (Abgrenzung 2011 und 
2013 identisch) 

10 % 12 % + 20 % 

Zone 3 (Abgrenzung 2013 kleiner) 5 % 11 % + 120 % 

Zone 4 (2011 Zone 4 b bei 
identischer Abgrenzung) 

1 % 3 % + 200 % 

Zone 4 a (nur 2011) 2 % 
nicht mehr 

Bestandteil des 
Einzugsgebietes 

- 

Quelle: DLP (2013, S. 92 und 2011, S. 65)  

§ Die dargestellten Zahlen werfen in mehrfacher Hinsicht Fragen auf. Zum einen ist mit 
Blick auf die Annahmen zur Umsatzherkunft im Jahr 2011 nicht nachvollziehbar, wa-
rum die seinerzeit als Zone 3 und Zone 4a bezeichneten Bereiche trotz 2011 noch 
vergleichsweise hoher Marktanteile von 2 bzw. 5 % aktuell von DLP nicht mehr oder 
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nur noch in verkleinerter Form zum Einzugsgebiet gezählt werden, während der 2011 
als Zone 4b bezeichnete Bereich, der gemäß dem 2011er-Gutachten den geringsten 
Marktanteil aufwies (1 %), in unveränderter räumlicher Ausdehnung zum Einzugs-
gebiet gezählt wurde.  

§ Auch stellt es sich nicht plausibel dar, dass für Zone 4 in der aktuellen Untersuchung 
mit einer Verdreifachung die mit Abstand höchste Zunahme des Marktanteils ge-
genüber der Untersuchung aus 2011 angenommen wird. Damit wird unterstellt, dass 
sich die Umsatzherkunft des HUMA Einkaufsparks im Vergleich zur Vorgängerunter-
suchung in Richtung weiter entfernter Zonen verschiebt. Dies steht in Widerspruch zu 
der Aussage von DLP, dass durch die verkleinerte Vorhabendimensionierung auch die 
räumliche Ausstrahlung des Vorhabens geringer ausfallen würde. 

§ Schließlich ist bei der Betrachtung der Veränderung der Marktanteile auch der in Zone 
2 (u. a. Siegburg, Troisdorf) zu beobachtende �Einbruch� nicht plausibel. Demnach 

wäre in Zone 2 eine deutlich geringere Erhöhung der Marktanteile als in allen an-
deren (näher und weiter entfernt gelegenen) Zonen erzielbar. Die sehr nivellierten 
Annahmen zu den erzielbaren Marktanteilen in der aktuellen Untersuchung führen 
nach Auffassung von Junker und Kruse dazu, dass die Auswirkungen im Nahbereich 
des Vorhabens (Zone 2) im Folgenden unterschätzt werden (vgl. Kapitel 2.6). 

2.6 Ermittlung und Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens im 

aperiodischen Bedarfsbereich 

Die Auswirkungen auf die einzelnen Standorte ermittelt DLP (2013, S. 4) analog zu den 
früheren Gutachtenversionen mit einem modifizierten, gravitationsbasierten, absatzwirt-
schaftlichen Berechnungsmodell nach Huff, welches grundsätzlich eine anerkannte Be-
rechnungsmethode darstellt. Im Zuge der Berechnungen werden jedoch seitens DLP zahl-
reiche Abschläge vorgenommen, die die Umsatzumverteilungen gegenüber den Zentren 
insgesamt reduzieren. Hierauf wird im Folgenden im Detail eingegangen. Darüber hinaus 
ist auch die Transparenz der Ergebnisdarstellung zu bewerten: 

Transparenz der Ergebnisdarstellung 

§ Ließen die früheren Gutachtenversionen die monetären Umsatzumverteilungen an 
den einzelnen Standorten bereits nur näherungsweise erkennen, liefert das aktuelle 
Gutachten hierzu überhaupt keine Angaben. Es geht somit aus dem Gutachten nicht 
hervor, wie viel Mio. Euro z. B. den Innenstädten von Bonn, Königswinter, Siegburg 
und Troisdorf in den einzelnen Branchen bzw. insgesamt überhaupt entzogen werden. 
Dies ist als gravierender Mangel an Transparenz des Gutachtens zu bewerten. So las-
sen sich die monetären Gesamtentzüge in den einzelnen Zentren auch nicht errech-
nen, in dem man die prozentualen Umverteilungsquoten in Relation zu den Status-
Quo-Umsätzen in den einzelnen Zentren setzt. Denn laut DLP (2013, S. 96) beziehen 
sich die prozentualen Umsatzumverteilungen nicht auf die Status-Quo-Umsätze, son-
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dern auf bereits durch Einrechnung von Planvorhaben fiktiv erhöhte Umsätze19. Die 
Höhe dieser Umsätze wird seitens des Gutachters jedoch nicht offengelegt (vgl. Kapi-
tel 2.2). Hier ist daher ein hoher Grad an Intransparenz bezüglich der wesentlichen 
Eingangswerte der Berechnungen gegeben.  

Prognose der Eingangswerte 

§ Sehr kritisch ist das nach wie vor verfolgte Vorgehen von DLP (2013, S. 73f) zu be-
werten, nicht nur die Bestandsstrukturen in das Umverteilungsmodell einzustellen, 
sondern sowohl nachfrageseitige (einzelhandelsrelevante Kaufkraft) als auch ange-
botsseitige (Verkaufsflächen und Umsätze) Kennwerte in die Zukunft zu prognostizie-
ren. Wie bereits ausgeführt wurde, ist dieser Bearbeitungsschritt mit großen Unsi-
cherheiten behaftet und v. a. mit Blick auf die Angebotsseite seitens des Gutachters 
sehr intransparent gehalten.  

§ Zudem entspricht das Vorgehen des Gutachtes bei diesem Bearbeitungsschritt in 
mehrfacher Hinsicht nicht dem Worst-Case-Ansatz: Zum einen führt die Einstellung 
von noch nicht realisierten Planvorhaben in den Zentren in die Berechnungen zu ei-
ner fiktiven Erhöhung des Bestandsumsatzes (vgl. Kapitel 2.2) und dadurch zu einer 
Reduzierung der prozentualen Umsatzumverteilungen. Darüber hinaus geht DLP 
(2013, S. 99ff.) auf Basis einer deutlich zu optimistischen Prognose der einzelhan-
delsrelevanten Kaufkraftpotenziale (vgl. Kapitel 2.3) davon aus, dass Teile des Vor-
habenumsatzes durch eine �Erhöhung des Nachfragepotenzials (steigende Einwohner-
zahlen)� erzielt werden können und dementsprechend keine Auswirkungen auf den 
bestehenden Einzelhandel haben werden. Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen, auswirkungsmildernd eingestellten Faktoren, so z. B. die Abschöpfung etwaiger 
zusätzlicher Nachfragepotenziale durch die zahlreichen anderen Planvorhaben, wer-
den hierbei nicht thematisiert. 

§ Auch Entwicklungstrends, die die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens für 
den lokalen Einzelhandel negativ beeinflussen könnten (so z. B. die wachsenden 
Marktanteile des Online-Handels zu Lasten des stationären Einzelhandels), bleiben 
bei DLP ausgeblendet. 

Weitere auswirkungsmildernde Abschläge 

§ Der Faktor der Auswirkungsmilderung durch ein erhöhtes Nachfragepotenzial wird 
von DLP (vgl. u. a. 2013, S. 99ff.) jeweils nur in kumulierter Betrachtung mit dem Fak-
tor �Erhöhung der Nachfragebindung� ausgewiesen und ist daher nicht isoliert un-
tersuchbar. Für beide Faktoren zusammen werden z. T. Abschläge von mehr als 
50 % auf den umverteilungsrelevanten Umsatz vorgenommen. Hierdurch reduziert 
sich der gegenüber den Zentren umverteilungsrelevante Vorhabenumsatz z. B. in der 
Branche Sport von 5,1 Mio. Euro (bereits ohne Streuumsätze) um weitere 3,1 Mio. 
Euro auf nur noch 2,0 Mio. Euro (vgl. DLP 2013, S. 104). Dies entspricht einer Redu-

                                                
19  Wörtlich heißt es bei DLP (2013, S. 96): �Die im Folgenden aufgeführten Umsatzumverteilungsquoten für 

die zentralen Versorgungsbereiche beziehen sich [�] stets auf den jeweiligen Ausbauzustand nach Reali-
sierung der in Kap. 4.5 dargestellten Planvorhaben und nicht auf den heutigen Status quo.� 
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zierung um 60 %. Bei der �Erhöhung der Nachfragebindung� handelt es sich laut DLP 
(2013, S. 104, eigene Hervorhebung) um �Umsätze von im Einzugsgebiet lebenden 

Personen, die vormals entweder außerhalb des Einzugsgebiets oder in den nicht er-
fassten Streulagen im Einzugsgebiet eingekauft haben�.  

§ Einen Überblick über die Höhe der von DLP insgesamt vorgenommenen Abschläge in 
den Branchen Bekleidung, Schuhe und Sport gibt die nachfolgende Tabelle. Die Auf-
stellung basiert unmittelbar auf den Angaben von DLP (2013, S. 99ff.). Lediglich die 
Aufsplittung des gegenüber den zentralen Versorgungsbereichen umverteilungsrele-
vanten Umsatzes in einen Anteil, der gegenüber dem derzeitigen Bestand wirksam 
wird und einen Anteil, der künftigen Planvorhaben in den Zentren entzogen wird, er-
forderte eigene Berechnungen, da hierzu Angaben von DLP fehlen (siehe oben)20. Im 
Ergebnis der näherungsweisen Aufsplittung zeigt sich, dass in einigen Branchen (v. a. 
Schuhe) ein erheblicher Anteil nicht gegenüber dem Bestand in den Zentren, sondern 
gegenüber den Planvorhaben umverteilt wurde. In Kombination mit den übrigen Ab-
schlägen wurde so der gegenüber dem Einzelhandelsbestand der untersuchten Zen-
tren umverteilte Anteil am Vorhabenumsatz von DLP drastisch reduziert. In den be-
trachteten Branchen belaufen sich die Werte auf 33 % (Sport) bis 52 % (Bekleidung). 

                                                
20  Hierzu wurden hilfsweise die von DLP (2013, S. 21ff.) für die einzelnen zentralen Versorgungsbereiche 

ausgewiesenen, branchenspezifischen Bestandsumsätze mit den jeweiligen prozentualen Umsatzumvertei-
lungsquoten laut DLP (2013, S. 99ff.) multipliziert. So ergibt sich z. B. in Siegburg in der Branche Beklei-
dung bei einem aktuellen Umsatzvolumen von 47,6 Mio. Euro und einem branchenspezifischen Umsatz-
entzug von 6,9 % ein monetärer Entzug gegenüber dem Bestand von 3,3 Mio. Euro. Summiert man die 
auf diese Weise ermittelten Werte für alle Zentren auf, ergibt sich in der Branche Bekleidung ein Entzug 
gegenüber dem Bestand von insgesamt 21,0 Mio. Euro. Dieser Wert weicht � wie auch in weiteren Bran-
chen � nach unten von der von DLP genannten Summe ab (hier: 21,6 Mio. Euro). Diese Diskrepanz ist da-
rauf zurückzuführen, dass von DLP nicht nur die Bestandsumsätze in die Berechnungen eingestellt wurden, 
sondern auch die Umsätze von Planvorhaben in den Zentren (siehe oben). Die verbleibenden 0,6 Mio. Eu-
ro wurden somit offensichtlich gegenüber den Planvorhaben umverteilt.  
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Tabelle 4: Vorhabenumsatz, vorgenommene Abschläge und verbleibende Um-
satzumverteilung gegenüber den zentralen Versorgungsbereichen im 
Einzugsgebiet nach DLP 2013 (Angaben in Mio. Euro) 

  Bekleidung Schuhe Sportartikel 

Vorhabenumsatz (nur Zuwachs, Mio. Euro) 40,3 6,8 5,7 

davon Streuumsätze mit Kunden von außerhalb 
des Einzugsgebietes (Mio. Euro) 

- 4,0 - 0,7 - 0,6 

davon �Erhöhung der Nachfragebindung� und 
"Erhöhung des Nachfragepotenzials" (Mio. Euro) 

- 14,7 - 2,31 - 3,1 

davon Umverteilungen gegenüber noch nicht 
realisierten Planvorhaben in den untersuchten 
Zentren (Mio. Euro) 

- 0,6 - 0,6 - 0,1 

Verbleibende Umsatzumverteilung gegen-
über dem Einzelhandelsbestand in den un-
tersuchten Zentren (Mio. Euro) /  
Anteil am Vorhabenumsatz 

= 21,0 

(52%) 

= 3,2 

(47%) 

= 1,9 

(33%) 

1 Auf S. 101 nennt DLP (2013) nur einen Wert von 2,1 Mio. Euro. Dieser ist nach Auffassung von Junker und 
Kruse jedoch falsch, da sich in der Summe mit den beiden anderen genannten Werten (0,7 und 3,8 Mio. Euro) 
ein um 0,2 Mio. Euro zu geringer Vorhabenumsatz ergeben würde, der auch nicht mit Rundungsabweichun-
gen erklärbar ist. Aus der Aufstellung von DLP (2013) auf S. 103 ergibt sich ebenfalls der � nach Auffassung 
von Junker und Kruse � korrekte Wert von 2,3 Mio. Euro.  

Quelle: DLP 2013, S. 99ff. 

§ Die Herleitung dieser erheblichen Abschläge durch DLP ist als absolut unzureichend 
zu bewerten. Dies gilt sowohl mit Blick auf die vermeintliche Rückgewinnung von bis-
lang aus dem Einzugsgebiet abfließender Kaufkraft. Diese wäre in der dargestellten 
Größenordnung allenfalls plausibel, wenn derzeit ein defizitäres Angebot im Einzugs-
gebiet mit entsprechend hohen Kaufkraftabflüssen bestünde. Eine Thematisierung die-
ser Aspekte und Kennzahlen findet bei DLP (2013) jedoch überhaupt nicht statt. Auch 
die Annahme von Umsatzrückgewinnungen gegenüber dem Onlinehandel ist aus 
Sicht des Büros Junker und Kruse nicht belastbar und entspricht insbesondere nicht 
dem Worst-Case-Ansatz. So ist nach Einschätzung von Junker und Kruse nicht davon 
auszugehen, dass das Vorhaben eine relevante Trendumkehr im Sinne einer Kaufkraft-
rückgewinnung bewirken kann. Vielmehr werden dem Online-Handel auch zukünftig 
weitere Zuwachsraten prognostiziert (siehe oben), was von DLP bei der Prognose 
nicht berücksichtigt wurde.  

§ Auch die hohen Abschläge für Umsatzumverteilungen gegenüber Streulagen entspre-
chen nicht dem Worst-Case-Ansatz. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
das Angebot an diesen Standorten von DLP nach eigenen Angaben überhaupt nicht 
erfasst wurde (vgl. auch Kapitel 2.2). Stattdessen wurde offenbar mit pauschalen Ab-
schlägen auf Basis einer �Auswertung der kommunalen Einzelhandelskonzepte im Ein-
zugsgebiet� gearbeitet (DLP 2013, S. 100). Eine Nachvollziehbarkeit und Nachprüf-
barkeit dieses Bearbeitungsschrittes ist jedoch nicht gegeben. Insbesondere kritisch zu 
sehen ist hierbei auch die den Berechnungen offenbar zugrunde liegende Annahme 
von DLP (2013, S. 100), dass der Einzelhandel außerhalb der zentralen Versorgungs-
bereiche �in ähnlicher Weise wie die Innenstädte durch Umsatzrückgänge betroffen� 
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sei. Aufgrund der Spezifika des Vorhabens muss nach Einschätzung von Junker und 
Kruse jedoch davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben insbesondere in Kon-
kurrenz zu anderen zentralen Versorgungsbereichen treten wird. Inwiefern diese be-
sondere Betroffenheit der zentralen Versorgungsbereiche von DLP berücksichtigt 
wurde, lässt sich aufgrund der Intransparenz des Gutachtens nicht überprüfen, muss 
jedoch vor dem Hintergrund der oben zitierten Aussage sowie der Höhe der Ab-
schläge für Umsatzumverteilungen außerhalb der Zentren deutlich in Zweifel gezogen 
werden. 

§ Im Vergleich mit den früheren Versionen des Gutachtens fällt auf, dass die Höhe der 
von DLP vorgenommenen Abschläge stetig wächst � ohne dass hierfür plausible 
Gründe bestehen. Eine exemplarische Übersicht für die Branche Bekleidung veran-
schaulicht, wie deutlich die Umsatzumverteilungen hier von DLP reduziert wurden 
(Tabelle 5). Während ursprünglich noch 26 Mio. Euro bzw. 80 %21 des zusätzlichen 
Umsatzes des HUMA Einkaufsparks von 32,4 Mio. Euro gegenüber dem Einzelhan-
delsbestand in den untersuchten zentralen Versorgungsbereichen im Untersuchungs-
raum umverteilt wurden, sind es aktuell nur noch 52 % von 40,3 Mio. Euro bzw. 21 
Mio. Euro. Das bedeutet: Bei einer Erhöhung des am Standort HUMA zu erwarten-
den Umsatzzuwachses um ca. 25 % wurde die Umsatzumverteilung gegenüber dem 
Bestand in den Zentren durch DLP rechnerisch sogar reduziert.  

Tabelle 5: Gegenüberstellung der monetären Umsatzumverteilung gegenüber 
dem Einzelhandelsbestand in den untersuchten Zentren und dem Vor-
habenumsatz in der Branche Bekleidung nach DLP 2010, 2011 und 
2013  

 2010 2011 2013 

Vorhabenumsatz (nur Zuwachs, Mio. Euro) 32,4 32,4 40,3 

Umsatzumverteilung gegenüber dem Einzelhandels-
bestand in den untersuchten Zentren (Mio. Euro)1 

25,9 19,6 21,0 

Anteil am Vorhabenumsatz 80 % 60 % 52 % 
1 zur Berechnung siehe Fußnote 20 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von DLP 2010, 2011 und 2013 

§ Eine noch drastischere Erhöhung der Abschläge ergibt sich in der Branche Sportarti-
kel, in der von DLP 2011 noch 3,5 Mio. Euro22 von 5,1 Mio. Euro, also 68 % des zu-
sätzlichen Umsatzvolumens, gegenüber dem Einzelhandelsbestand in den untersuch-
ten zentralen Versorgungsbereichen im Untersuchungsraum umverteilt wurden. 2013 
sind es nur noch 1,9 Mio. Euro von 5,7 Mio. Euro, also 33 % (vgl. Tabelle 4). Trotz 
des von 5,1 auf 5,7 Mio. Euro erhöhten Umsatzzuwachses am Standort HUMA 
ergibt sich so im Resultat der Berechnungen von DLP für nahezu alle Innenstädte eine 
deutlich verringerte prozentuale Umsatzumverteilung. Das ist nicht plausibel, zumal 

                                                
21  25 Mio. Euro bzw. 77 %, wenn man Köln-Porz herausrechnet, da dieses Zentrum in der aktuellen Unter-

suchung nicht mehr zum Untersuchungsraum gezählt wurde 
22    zur Berechnungsweise vgl. Fußnote 20 
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parallel der Angebotsbestand in den untersuchten Zentren sogar deutlich abgenom-
men hat23. 

§ Das Vorgehen von DLP, die Umsatzumverteilungen gegenüber den zentralen Ver-
sorgungsbereichen durch intransparente, und von Untersuchung zu Untersuchung 
weiter erhöhte Abschläge zu reduzieren, ist als nicht belastbar zu bewerten und ent-
spricht nicht dem geforderten Worst-Case-Ansatz. 

Relation der Umsatzumverteilungen zueinander 

§ Eine der Grundannahmen des gravitationsbasierten Rechenmodells besteht darin, dass 
die Betroffenheit eines Standortes negativ mit seiner Entfernung zum Vorhabenstand-
ort korreliert, was auch an den Berechnungsergebnissen ablesbar sein sollte. Darüber 
hinaus ist zu beachten, dass die (umsatz-)stärksten Wettbewerbsstandorte in der Re-
gel auch die höchsten monetären Umsatzverluste durch den Vorhabeneintritt zu ver-
buchen haben, während jedoch die relative Betroffenheit (= prozentuale Umsatzum-
verteilung) tendenziell eher bei einem (umsatz-) schwächeren Standort höher ausfällt. 
Diese Faktoren sollten in einem differenzierten Gravitationsmodell angemessen abge-
bildet werden. Im Rahmen der Bewertungen der früheren Versionen der Verträglich-
keitsanalyse durch Junker und Kruse wurden diesbezüglich Defizite festgestellt. So 
stand z. B. die sehr hohe prozentuale Umsatzumverteilung in der Innenstadt Bonn in 
einer unplausiblen Relation zu den Werten kleinerer und näher entfernter Angebots-
standorte, für die marginal höhere oder sogar geringere Quoten ausgewiesen wurden. 

§ Mit Blick auf die aktuellen Ergebnissen von DLP (2013, S. 99ff.) konnte diesbezüglich 
eine leichte Verbesserung erzielt werden. So liegen die prozentualen Umsatzumver-
teilungen der Bonner Innenstadt nunmehr in fast allen Fällen unter denen der näher 
entfernten Angebotsstandorte. Jedoch wirken die prozentualen Umsatzumverteilun-
gen nach wie vor relativ nivelliert und unterscheiden sich zwischen den einzelnen 
Zentren nur um wenige Prozentpunkte. Analog zur vorherigen Gutachtenversion 
macht der für die Innenstadt Bonn ermittelte, monetäre Umsatzentzug von in der 
Branche Bekleidung 63 %24 des insgesamt in dieser Branche gegenüber den Zentren 
(Bestand) im Untersuchungsraum umverteilten Umsatzes aus. Die jeweils hohen An-
teile der Innenstadt Bonn wirken sich mindernd auf die Umsatzumverteilungen in den 
potenziell eigentlich stärker von den Vorhabenauswirkungen betroffenen Zentren in 
Zone 2 und 3 aus. 

                                                
23  Laut DLP (2011, S. 28ff.) belief sich das branchenspezifische Umsatzvolumen in den untersuchten Zentren 

(ohne Köln-Porz) im Jahr 2011 noch auf 46 Mio. Euro, im Jahr 2013 (S. 23ff.) nur noch auf 30 Mio. Euro 
(- 35 %). 

24  Bei einem aktuellen branchenspezifischen Umsatzvolumen von 227 Mio. Euro (DLP 2013, S. 67) und einer 
prozentualen Umsatzumverteilung von 5,8 % (DLP 2013, S. 115) beläuft sich das dem bestehenden Ein-
zelhandel in der Bonner Innenstadt entzogene Umsatzvolumen auf 13,2 Mio. Euro. Dies entspricht 63 % 
des Gesamtentzuges für die Zentren von 21 Mio. Euro (vgl. Tabelle 5).  
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2.7 Ermittlung und Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens im 

periodischen Bedarfsbereich 

§ In Abweichung zu den Vorgängerversionen erfolgt im aktuellen Gutachten (DLP 
2013, S. 116ff.) eine Ermittlung und Darstellung der Umsatzumverteilungen innerhalb 
und außerhalb der Stadt Sankt Augustin (Zonen 1 und 225). Diese beschränkt sich je-
doch auf zentrale Versorgungsbereiche. Sonstige Nahversorgungsstandorte bleiben im 
Rahmen des Ausweises der Umsatzumverteilungen (DLP 2013, S. 120) ausgeblendet. 
An diesen Standorten fanden seitens DLP auch keine eigenen Erhebungen statt (vgl. 
Kapitel 2.2), sondern es wurde lediglich auf ein Datenportal u. a. für Handelsdaten zu-
rückgegriffen, was die Frage nach der Belastbarkeit der Daten aufwirft. 

§ Im periodischen Bedarfsbereich erfolgt durch DLP, anders als im aperiodischen, keine 
Prognose der nachfrageseitigen Kennwerte in die Zukunft und somit auch keine dar-
aus resultierende Minderung der Auswirkungen. Abschläge werden lediglich in Höhe 
von 10 % für Streuumsätze mit Kunden von außerhalb der Zonen 1 und 2 vorge-
nommen sowie für Umsatzumverteilungen gegenüber nicht-zentralen Lagen innerhalb 
des Einzugsgebietes. Da für diese Lagen im periodischen Bedarfsbereich � anders als 
im aperiodischen Bedarfsbereich � durch DLP (2013, S. 117) ein Umsatznachweis er-
folgt, lässt sich dieser Bearbeitungsschritt überprüfen: So beläuft sich der Umsatzanteil 
der zentralen Versorgungsbereiche am Gesamtumsatz des Einzugsgebietes im periodi-
schen Bedarfsbereich nach DLP (2013, S. 117) auf 33 % (258 von 775 Mio. Euro). 
Der gegenüber diesen Standorten umverteilte Anteil am umverteilungsrelevanten 
Vorhabenumsatz fällt mit 29 %26geringfügig niedriger aus. Demnach wurde eine 
(leicht) unterproportionale Betroffenheit der zentralen Versorgungsbereiche gegen-
über den sonstigen Lagen angenommen. 

2.8 Umschlagen der absatzwirtschaftlichen in städtebauliche Auswir-

kungen 

§ In gesamtheitlicher Betrachtung muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass die 
der Bewertung zugrunde liegenden Umsatzumverteilungen nach Einschätzung von 
Junker und Kruse, wie in den Kapiteln 2.1 bis 2.7 dargestellt, keine angemessene Basis 
einer städtebaulichen Bewertung bilden, da sie den Worst-Case-Ansatz nicht ange-
messen abbilden. 

§ Bei isolierter Betrachtung dieses Analyseschrittes fällt auf, dass DLP (2013, S. 127ff.), 
anders als in den Vorgängerversionen des Gutachtens, eine städtebauliche Bewertung 
der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen vornimmt. Diese bleibt jedoch insgesamt re-

                                                
25  Aufgrund der geringeren Reichweite wurde für den periodischen Bedarfsbereich ein entsprechend verklei-

nertes Einzugsgebiet angesetzt. 
26  Gemäß DLP (2013, S. 119) beläuft sich das im Einzugsgebiet umverteilungsrelevante Umsatzvolumen auf 

90 % von 18,5 Mio. Euro, also 16,7 Mio. Euro. Auf Basis der Umsätze und der prozentualen Umvertei-
lungsquoten der Zentren gemäß DLP (2013, S. 117 und 120) errechnet sich der monetäre Umsatzentzug 
für die Zentren auf insgesamt 4,8 Mio. Euro, was 29 % des Gesamtwertes von 16,7 Mio. Euro entspricht. 
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lativ knapp, was in Anbetracht der Umsatzumverteilungen , die u. a. in Königswinter, 
Siegburg und Troisdorf mehr als 7 %, teilweise sogar mehr als 8 % Umsatzumvertei-
lung erreichen, nicht unkritisch zu sehen ist. 

2.9 Einordnung in landesplanerische Vorgaben 

Bezüglich der Ausführungen von DLP (2013, S. 124ff.) zur Übereinstimmung des Vorha-
bens mit den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplans NRW (Entwurf) ist 
kritisch anzumerken, dass die Ausführungen von DLP zur Erfüllung des Beeinträchtigungs-
verbotes nach Einschätzung von Junker und Kruse nicht belastbar sind (vgl. Ausführun-
gen der obigen Kapitel 2.1 bis 2.8). 

2.10 Bewertung weiterer Potenzialflächen in der Stadt Sankt Augustin 

Eine Besonderheit der Einzelhandelssituation in der Stadt Sankt Augustin besteht darin, 
dass �im Stadtzentrum von Sankt Augustin [�] neben dem HUMA Einkaufspark noch 
zwei konkrete und vier weitere theoretisch relevante Potenzialflächen vorhanden [sind], 
die zumindest für eine Einzelhandelsnutzung geeignet wären� (DLP 2013, S. 79).  

Bei DLP (2011, S. 57) wurde hierzu ergänzend ausgeführt, dass die Stadt Sankt Augustin 
jedoch �zusätzlichen Ansiedlungen � auch im Eigeninteresse der Stärkung des neuen 
HUMA Einkaufsparks � entschieden entgegen[wirke].� So sei u. a. geplant, in Überein-
stimmung mit den Empfehlungen des Masterplans �Urbane Mitte� großflächige und klein-
flächige Einzelhandelsbetriebe in den zentralen Baufeldern MK 1 - MK 5 auszuschließen 
(DLP 2011, S. 54). 

Im Gutachten von DLP (2013, S. 75) ist von einem Einzelhandelsausschluss hingegen nur 
noch in Bezug auf großflächige Einzelhandelsbetriebe die Rede. Hier heißt es (eigene Her-
vorhebungen): �Zudem spiegelt sich diese Zielsetzung wider in dem am 13. Juli 2011 be-
schlossenen Masterplan �Urbane Mitte� , in dem Handlungsempfehlungen gegeben wer-
den, großflächige Einzelhandelsbetriebe in den zentralen Baufeldern MK 1 � MK 5 auszu-
schließen. Im Masterplan wird dazu folgendes formuliert: �Zur Vernetzung der Zentrums-
bereiche und zur Milderung der bislang trennenden Wirkung der Straßenräume werden 
darüber hinausgehend zusätzliche [kleinflächige] Einzelhandelsnutzungen westlich der 
Rathausallee und in der sogenannten �Wohninsel� entlang der Südstraße sowie dem Ge-
lände des ehemaligen Bauhofs und des �Tacke�-Areals entlang der Bonner Straße empfoh-
len.� 

Vor diesem Hintergrund wäre es nach Auffassung von Junker und Kruse notwendig gewe-
sen, die möglichen zusätzlichen Verkaufsflächen zu quantifizieren und in ihren summa-
rischen Auswirkungen gemeinsam mit dem Umstrukturierungsvorhaben HUMA zu un-
tersuchen. Denn auch kleinflächige Fachgeschäfte und -märkte können als Bestandteil 
einer Agglomeration entsprechende Auswirkungen entfalten, die bei der Analyse und Be-
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wertung der regionalen Auswirkungen zu berücksichtigen sind. Hier liegt aus Sicht des 
Büros Junker und Kruse ein Defizit vor. 
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3 Fazit 

Die Vorgehensweise von DLP im Rahmen der aktualisierten Auswirkungs-
analyse (2013) für die Erweiterung des HUMA Einkaufsparks in Sankt Au-
gustin zeichnet sich erneut durch verschiedene unplausible sowie unbe-
gründete und intransparente Annahmen aus, die im Ergebnis nach Ein-
schätzung von Junker und Kruse dazu führen, dass die Auswirkungen vor al-
lem im Nahbereich, zu dem auch die Städte Bonn, Königswinter, Siegburg 
und Troisdorf zählen, zu gering dargestellt werden. Es handelt sich demnach 
nicht um die rechtlich notwendige Worst-Case-Betrachtung. Die Analyse 
bietet somit für die Umlandkommunen kein ausreichendes Abwägungs-
material für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens gemäß § 11 
(3) BauNVO. 

 

§ Branchensystematik teilweise relativ undifferenziert =>Gefahr der Nivellierung 
branchenspezifisch erheblicher Auswirkungen  

§ Flächenproduktivitäten des Vorhabens trotz einzelner Nachbesserungen einem 
Worst-Case-Ansatz in mehreren Branchen nicht angemessen bzw. in einer unplau-
siblen Relation zu den im Bestand angesetzten => Reduzierung der zu erwartenden 
prozentualen Umsatzumverteilungen  

§ Flächenproduktivität des Vorhabens in der Branche Bekleidung trotz verändertem, 
leistungsfähigerem Vorhabenkonzept (Kleinflächen statt Fachmärkte) unverändert 
gering => Verschärfung der Kritik 

§ Fiktive Erhöhung des Bestandsumsatzes durch Einrechnung von Planvorhaben in 
den Zentren, dabei in hohem Maße intransparentes Vorgehen => zusätzliche Re-
duzierung der prozentualen Umsatzumverteilungen; fehlende Nachvollziehbarkeit 
und Überprüfbarkeit wesentlicher Eingangsparameter  

§ Zu optimistische Prognose der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung und der re-
sultierenden Erhöhung des Nachfragepotenzials 

§ Keine Analyse der Einzelhandels- und Zentrenstrukturen der Stadt Sankt Augustin 
(Ausnahme: HUMA Einkaufspark) => Relevante gutachterliche Aussagen wie u. a. 
die der Erforderlichkeit einer Zentralitätserhöhung der Stadt daher ohne Belege 

§ Sehr große und nicht begründete Diskrepanzen zu den früheren Gutachtenversio-
nen von DLP bezüglich wesentlicher Eingangswerte (u. a. einzelhandelsrelevante Pro-
Kopf-Kaufkraft im Einzugsgebiet; branchenspezifische Verkaufsflächen z. B. in der 
Innenstadt Siegburg) => Frage nach Belastbarkeit der Eingangswerte 

§ Trotz leichter Anpassungen der angesetzten Flächenproduktivitäten im aktuellen 
Gutachten von DLP diesbezüglich nach wie vor große Diskrepanzen zu den kommu-
nalen Einzelhandelskonzepten u. a. der Stadt Siegburg 
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§ Annahme der deutlichen Verkleinerung des Einzugsgebietes des HUMA Einkaufs-
parks seit 2011 nur bedingt plausibel, zumal gleichzeitig die 2011 für den HUMA Ein-
kaufspark im Status-Quo angesetzten Umsätze im aktuellen Gutachten unhinterfragt 
beibehalten werden (rechnerisch ermöglicht durch willkürlich erscheinende Anpassung 
weiterer Parameter) => interne Widersprüchlichkeit des Gutachtens 

§ In der Folge Unterschätzung der Umsatzsteigerung durch die Erweiterung und 
Umstrukturierung, da die limitierende Wirkung des verkleinerten Einzugsgebietes 
und des reduzierten Nachfragepotenzials auf die erzielbaren Umsätze nur mit Blick auf 
die zukünftige Situation, nicht jedoch auf den Status-Quo berücksichtigt wird 

§ Unplausible Annahmen zu den erzielbaren Marktanteilen des Vorhabens nach Zonen, 
die zu einer Unterschätzung der Auswirkungen in Zone 2 führen 

§ Intransparente Ergebnisdarstellung durch fehlenden Ausweis monetärer Um-
satzumverteilungen 

§ Unzureichende Berücksichtigung kleinerer Zentren in der Auswirkungsanalyse 

§ Rechnerische Reduzierung der Umsatzumverteilungen in den zentralen Versor-
gungsbereichen v. a. im Nahbereich des Vorhabens durch unzureichend hergeleite-
te und in ihrer Größenordnung insgesamt unplausible Abschläge für  

§ auswirkungsneutrale Umsätze infolge einer (deutlich zu optimistisch berech-
neten) Erhöhung des Nachfragepotenzials, 

§ die Rückgewinnung von Kaufkraft, die bislang in Städte außerhalb des 
Einzugsgebietes abfließt, 

§ die Rückgewinnung von Kaufkraft, die bislang an nicht untersuchte 
Standorte innerhalb des Einzugsgebietes fließt, 

§ die Rückgewinnung von Kaufkraft, die bislang in den Onlinehandel fließt  

§ sowie für Umsatzumverteilungen gegenüber zum Untersuchungszeitpunkt 
noch nicht realisierten Planvorhaben in den Zentren 

§ Deutliche Anhebung der Abschläge in jeder neuen Version der Auswirkungsanalyse; 
Beispiel Bekleidung: aktuell werden infolge der Abschläge nur noch 52 % des Um-
satzzuwachses am Standort HUMA gegenüber dem Einzelhandelsbestand in den un-
tersuchten Zentren im Untersuchungsraum umverteilt (2010: 80 %; 2011: 60 %) 

§ Trotz gewisser Verbesserungen nach wie vor im Ergebnis sehr nivellierte Umsatzum-
verteilungen an den einzelnen Standorten; besondere Betroffenheit der Zentren in 
Zone 2 kommt nicht angemessen zum Ausdruck 

§ Sehr knappe städtebauliche Bewertung der Auswirkungen  

§ Fehlende Berücksichtigung summarischer Auswirkungen des Vorhabens mit weite-
ren möglichen Ansiedlungen im Umfeld des HUMA Einkaufsparks  
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